
Zur

der Slaatstomplabiſitä
ache es Airchenvermögens.

Von

Köſtlbacher.

Das Staatsrechnungsweſen hat es In unſern Tagen
zu einer nie geahnten Vollkommenheit gebracht. Wie
der Maelſtrom zie * Alles Millionen undPfennige, Mobiles und Immobiles, Geld und Gut,wirkliche und fiktive erke in ſeine Zahlenwirbel;und während der fürchterliche Operationskreis des
erſtern ſi Jahr Um Jahr glei bleibt, e letzteresden ſeinigen Jahr Jahr mit dem glücklichſten Er⸗olge aus. Die Buchhaltung iſt Nahrungsquellevon Tauſenden und aber Tauſenden geworden.Ke  In en h  ätte vor hundert Jahren noch vernünftiger Weiſe dem Geſchäfte einen ſolchen Auf,ſchwung prophezeien können. Unſere Nachkommenkönnen ni  t mehr für deſſen Perfektion un
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Hätte der egen Gottes das Staatsvermögen mit
gleicher Sorgfalt ind Treue n Obhut genommen,
wie ſolches die Organe der Staatskomptabilität ge⸗
than: E müßten ſich die Finanzen aller Staaten Im

gloribundeſten Uſtande befinden. das nicht
Üüberall der Fall ſein, ſo haben wenigſtens jene keine
Schuld Im Gegentheile Ihr Eifer ſammelt
glühende Kohlen auf das Haupt des alten
Chronos der nicht nur ſeine Kinder, ſondern auch
ihre ſauererworbenen Erſparniſſe miier und immer wie
der auffrißt

Vor achtzig Jahren war's, als man männiglich,
ſo das an europäiſch civiliſirt hieß des lau
bens geworden die alternde katholiſche Ir müſſe

Unter Kuratel en Man dichtete der alten
Frau em hipokratiſches Geſicht 0 ſie auf eib⸗—
geding, und dachte vorläufige Verſicherung ihres
Nachlaſſes Um leſe Zeit war's wo die Staats—
omptabilität nit dem en Muthe eines jugendlichen
Parvenu's die u zUur Kirchenzeche ihren wa⸗
chen Verwaltern don Gottes Gnaden aus den Händen
nahm; und für Verrechnung des Kirchengutes emn

eigenes Folium ihren Büchern eröffnete. Es
war die Introduktion der nachfolgenden äkulari  2  2
ſationen.

ott hat nicht gewollt, daß die Grundſätze
Zeit der katholi  en Ir und ihrem Ute
allen ihren Konſequenzen ſich erfüllten Namentlich
beginnen ſich jetzt be egenten und Regierungen ge⸗

Man denktrechtere Nſt

en Bahn zu brechen.
die rechtmäßigen Eigenthümer und Verwalter des
Kultusvermögens; fängt hie und da die eber—
bleibſel desſelben von dem we  lchen Ute auseinander—
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zuklauben: die Rechenbücher zUr Vorlage an die rdi
nariate Hereit zu halten; und wäre  V — vielleicht auch
eneigt, die unfruchtbare Kommandite niederzulegen, und
das betreffende Bureau ſchließen Mit an
und Bewunderung kennen wir dieſen Umſchwung der
Meinungen 9 und geſellen uns nicht zu jenen, welche
greinen, daß ſich die Praxis von nahe drei Menſchen⸗
altern nichtZur Geſchichte der Staatskomptabilität.

19⁵

zuklauben: die Rechenbücher zur Vorlage an die Ordi⸗

nariate

bereit zu halten;

und wäre vielleicht auch

geneigt, die unfruchtbare Kommandite niederzulegen, und

das betreffende Bureau zu ſchließen. — Mit Dank

und Bewunderung kennen wir dieſen Umſchwung der

Meinungen an, und geſellen uns nicht zu jenen, welche

greinen, daß ſich die Praxis von nahe drei Menſchen—

altern nicht an Einem Tage abthut.

Die Maſchine

muß eben langſam ablaufen.

Aber ſchon gehören

die Geſetze, nach denen ſie wirkte, ſo wie theilweiſe

die Art und Weiſe ihrer Bewegung der Geſchichte an.

Wir wiſſen nicht, ob je eine Geſchichte der

Staatskomptabilität im Fache des Kirchenvermögens

geſchrieben werden

wird. Wenn

ſolches geſchähe,

dürfte es ihr kaum, weder an Intereſſe, noch an Leſern

fehlen. Ob? oder ob nicht? wir geben in den nach—

folgenden Blättern ein wenig Material dazu. Wir

konnten zufällig über Urkunden verfügen, die uns

einen geſchichtlichen Verfolg der politiſchen Thätigkeit

auf dieſem Gebiete bis über anderthaͤlbhundert Jahre

zurück erlauben. Der Bezirk, innerhalb welchem ſich

dieſe ämtlichen Urkunden bewegen, iſt das ehemalige

Landgericht Oberweilhardt im heutigen öſterreich'ſchen

Innviertl 5) Und da dieſes Ländchen — ein kleines

Stück Edelſtein in den deutſchen Gemarken — bin—

nen vierzig Jahre zweimal bairiſch und zweimal öſter—

reichiſch hieß: ſo haben wir den Vortheil, in Bezug

auf das katholiſche Kirchengut die Manipulationen

zweier Gouvernements kennen zu lernen.

—

) Dieſer Bezirk umfaßte Parzellen der heutigen Bezirksämter

Braunau, Mauerkirchen, Mattighofen, Wildshut, und erſtreckte ſich

als Vogtei vom Inn bis zum Mattſee mit dem Amtsſitze Braunau.

13 *Einem Tage abthut. e 0  mne
muß eben langſam ablaufen. e chon gehören
die Geſetze, nach denen ſie wirkte, ſo wie theilweiſedie Art und Weiſe ihrer ewegung der

IT wiſſen nicht, ob 1e eine Geſchichte der
Staatskomptabilität im ache des Kirchenvermögens
geſchrieben werden wird. Wenn ſolches eſchähe,dürfte es ihr kaum, weder an Intereſſe, noch an Leſernfehlen Ob? oder ob nicht? wir en in den nach
folgenden Blättern ein wenig Material dazu Wir
konnten ufällig über Urkunden verfügen, die uns
einen geſchichtlichen Verfolg der politiſchen Thätigkeitauf dieſem Gebiete bis tüber anderthalbhundert Jahrezurůü erlauben. Der Bezirk, innerhalb welchem ſichdieſe ämtlichen Urkunden bewegen, iſt das ehemaligeLandgericht Oberweilhardt I heutigen öſterreich'ſchenInnviertl 5 — Und da dieſes Ländchen ein kleine
tück elſtein in den deutſchen Gemarken bin⸗
nen vierzig Jahre zweimal bairiſch Uund zweimal öſtereichiſch hieß ſo en Vir den Vortheil, in Bezugauf das katholiſche Kirchengut die Manipulationenzweier Gouvernements kennen zu ernen.

— Dieſer Bezirk umfaßte Parzellen der heutigen BezirksämterBraunau, Mauerkirchen, Mattighofen, Wildshut, und erſtreckte ſichals Vogtei vom Inn bis zum Mattſee mit dem Amtsſitze Braunau.
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Daß Sehfeld verhältnißmäßig beſchränkt

iſt, thut nichts zur Sache In den vorkommenden
konkreten (  en ſpiegelt ſich das Syſtem wie
der Zudem bot ſich der Finanzbehörde gerade auf
dieſem écCe anbe wo noch emn ziemlich angeſehener
Kloſterkomplex beſtand, en reiches Feld zur Thätig⸗
keit; venn auch die Anſtrengung nicht nach Verdienſt
ſich lohnte.

Wie erwähnt betrachten die politiſchen An⸗
ſichten der verfloſſenen achtziger Jahre u  ber das Kir—
chengut ſeit 1848 als abgethan und der
verfallen Wenn Wwir alſo geſtützt auf ämtliche Ur
kunden die politiſche Gebarung dieſem Gute wa
ren dieſer Zeit und Veiter hinauf darftellen: ſo iſt
eS ins einzig un allein Aunt Fixirung hiſtori

2

2
ſchen hatſache, un keineswegs gegenwärtige Zu⸗
ſtände 3u thun. Mit dieſem vill Darſtellung
durchaus ni zu ſchaffen haben Jede gegenſeitige
Inſinuation müſſen von vornehinein en  ieden
zurückweiſen

Die vorliegenden Urkunden heben mi dem re
1692 an, und hören mit 848 Umfaſſen
alſo Zeitraäum von 156 Jahren

ollen wWwir ſyſtematiſch orgehen, 10 werden wir
dieſen Zeitraum Mn zwei Perioden eintheilen müſſen

In die gemüthliche Periode der weltlichen Sũ o u  —
arn  (it über das Kirchenvermögen (v —2—
1779 und die Sturm— und Drangperiode der
weltlichen U det ber das Kirchenver—
mögen on 1779 bis II die neueren Zeiten) Wir
werden einfach die Daten und ihre Erfolge ſo viel
möglich M ihrem Zuſammenhange erzählen Uund viel⸗
ei P werden, daß auch hier der hiſtoriſche
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Erfahrungsſatz ſich geltend mache Die glücklichſten
Perioden füllen die wenigſten Blätter

Das Vermögen der Kirchen, Pfründen und geiſt
en Stiftungen eglicher Art war on vor dem
dreißigjährigen Kriege Gegenſtand fürſichtiger Sorge
des weltlichen Staates, auch in aiern. Die bairiſche
Land— un Polizeiordnung von 1616 enthält in ihrem
neunten und ehnten te die eingehendſten Vor
ſchriften u  4  ber Anlegung von Kircheninventaren, Be⸗
ſchreibung des Einkommens der Gotteshäuſer, jährliche
Kirchenrechnung, und die Einſendung der Kirchenrech—
nungen aMn die Regierung, über Herſtellung Ind
Einrichtung der Zechſchreine U  1  ber Aufſtellung der
Zechpröpfſte, über Vinkulirung der Kirchengüter, u  *  ber
Verpachtung derſelben Über Hereinbringung der
Schuldausſtände, U  *  ber die Art un Weiſe die Kirchen—
rechnungen aufzunehmen, V  *.  ber die ebühren dafür
und die benöthigten Perſonen dazu, u  4„  ber Beſchreibung
des Pfarrwiddums un des Erträgniſſes davon, u  ber
jährliche Aufnahme der Vogteibaulichkeiten in den
Pfarrhöfen, uber  4 Vornahme der Inventur und In⸗
ſtallation beim Abſterben oder Eintritte eines Pfarrers.

Schon erwähnte Polizeiordnung trifft Verfügungen
für Erſparniſſe, verbietet die großen Gaſtereien gele
gentlich der Kirchenrechnungen, vindizirt ſich das
Ausgaben Uber zehn Gulden von politiſcher ewilli—
gung abhängig zu machen, überhaupt in den Stand
des Kirchenvermögens Einſicht zU nehmen, allenfallſige
Vernachläſſigungen des kirchlichen Intereſſe U rügen
in zu rafen Der neunte Titel des dritten U
gibt namentlich ein Stollpatent, das ſeither nUur n
dem joſephiniſchen ſeines Gleichen findet 1 wollen
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im Folgenden die markirteſten Paragraphe dieſer Land
und Polizeiordnung wörtlich anführen.  *

Tit Art „Wir ordnen ond wollen, daß
„nun ran  V  ——  ..— vnſer Vitzdomb, Haubtleut, Pfleger, ent  —
„maiſter, Landtrichter, Caſtner, ovnd all Uſer Ambtleut,
„auch die Gerichts ovnd Hofmarchsherrn in jhren
„Ambtsverwaltungen ovnd Obrigkeiten, mit allem ernſt
„vnd fleiß darob ſeien, ovnd verfügen, daß auffs ehif
„vnd vnverzogenlich einen jeden Pfarr⸗ vnd zu Kir
„chen, auch anderer Gotteshäuſer Brieflich Vrkunden,
„Kelch, Kleinoter, Meßgewandt, Ornat ovnd andere
„Fahrnuß, dergleichen auch alles vnd jede derſelben
„einkommen an Gelt, Getraidt ond anders nichts auß⸗
„genommen, bei flein Ivnd groß, vnderſchidlich In ern
„Regiſter ordentlich eingeſchrieben werde. Derſelben Le⸗
„giſter oder Inventarien ſollen zway gleichen lauts
„auffgericht, eins bei der Obrigkeit, on das ander N
„der Zechſchrein behaͤlten werden.“

Art „Es ſollen auch all und jede e  eut,
„Kirchenpröpft vnd Verwalter ains jeden Jars; von
„allen jhrem einnemen, außgeben ond handlungen In
„unſerer Pfleger, ktichter &, auch In ains jeden
„Pfarrers oder ſeines Vicarien gegenwertigkeit eine
„vollkommene, richtige Rechnung thun, ovnd zu ſolcher
„Rechnung ſoll ein beſtimbter Tag angeſetzt, vnd zeit⸗
„lich Or offentlich auf der Cantzel verkündet wer
„den, 10 wo etlich Bawrsleut der Pfarmenig
„auch dabei ſein wöllen, daß eS jhnen vnverwehrt
„ſei Was ſich u der echnung befindt, daß
„dieſelben echleut oder andere, wer ſie ſein, den
„Gottshäuſern ſchuldig ſeind, das ſol von jhnen al ſo
„baar erlegt, ond n b des Pfarrers davon ge.
„redt werden, wie derſelb Reft der Kirchen um  en
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„und nutzlichſten anzulegen oder ſonſten anzu⸗
„wenden.

Art beſtimmt, daß „Kirchengelt, rnat, Kleinoter
„vnd briefliche Vrkunden“ in der Kirche i Zechſchreinen
verwahrt verden ſollen.

Art „Vnſere Beambte ſollen auch jederzeit
„der auffgenommenen Rechnungen autere Rechenregiſter,
„die der enden en Pfarrer oder Viegart vnderſchreiben
„ſol Iu ſeiner Ambts-Rechnung oberantworten, auff
„daß Wir Ind onſere Regiment allweg, vie m der
„Kirchen ond Gottshäuſerngütern gehaust werde, wiſ⸗
„ſen ovnd darauff ſo e8 die notturfft erfordert gebür⸗
„lich einſehen thun nögen

Art „So vil möglich ſollen die Rechnungen
„bey der Beambten Wohnungen gehalten werden,
„auch weder vnſere Pfleger noch jeman andere aini
„Zehrung un, noch jchts anders jhnen zu nutz aus
„dem re zuaignen Sollen vnſere eam
„die Rechnungen bey jhren haußlichen wohnungen Ut
„halten x˖

ern weitehalbe darzu eitten müſ
„ſen, So ſolle jeder Pfleger nit mehr dann zway
„Pferdt der Gerichtsſchreiber ains vnd der Ambtmann
„auch ains mitnemmen, ond ob ſie ober nacht auß
„ſein vnd leiben müſſen, ann ſol dem Pfleger ond
„dem Gerichtsſchreiber für alle ehrung auf
„Mann Ind ferdt aumn Gulden dreyſſig Creutzer, vnd
„dem Amhtmann merzi Kreuzer, wo ſie aber deſſelben
„Tags wider heim kommen mogen, dem Pfleger ovnd
„Gerichtsſchreiber auff jede Pferdt ain Gulden Ivnd
„dem Ambtmann dreiſſig Creutzer, vnd ſonſt nit
„mehrers noch anders gegeben werden 7 (Der Pfarrer
ſteht der nämlichen Diätenklaſſe m dem Pfleger.)
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Art befiehlt, daß die Rechnungen unvermög—

er Gotteshäuſer, Erſparung halber zuſammengelegt
werden ſollen

Art 8 77  8 ſollen auch vnſere Pfleger
„ſie die Kirchenrechnung aufnemmen, die Pfarrhöf Ind
„Widembgüter zu Dorff, auch vann eS Oone Vnkoſten
„beſchehen fann zu Weld beſichtigen ob ſie Iu gutem
„Baw erhalten werden, ond vann .— die mangelhafftig
„finden, alßdann die Pfarrer oder Viearien darumben
„anſprechen, daß olch Bawfall gebeſſert verden Wo
„aber das nit geſchehen wolt alsdann vns oder vnſere
„Regiment de aigentlichen berichten Wir
„wöllen auch, daß der Pfarrer einkommen wo daſſelb
„ſey, inſonderheit aber die Widemhöf mi er der
„ſelben zugehörungen M Beyſein der Nachbarten, 0
„anſtoſſende Gründt aben, beſchriben, amit durch
„die uvnhäußlichen Pfarrer dem Pfarrlichen emn
„kommen nichts vergeben werde. 76

Art ſpricht dem Gerichtsſchreiber für Zuſam⸗
menſetzung jeder Kirchenrechnung von vermög—
lichen 40 kr 1 recht vermöglichen Kirchen
höchſtens Eeinen Gulden, von ener unbemittelten
Ir kr Schreibgebühr 8U

Art U die fürſtlichen Beamten ſollen
Tur die Rechnungsaufnahme von Kirche mit 1  ber
100 Einkommen nul Einen Gulden, von ener
Ir mit einer Einnahme dvon Unter 100
30 br., von drei Gotteshäuſern (mit inter

fl jährlicher Einnahme) zuſammen nicht mehr als
30 kr Gebühr fordern dürfen „Darin iſt des Ge  —
„richtsſchreibers Dritthail auch gon begriffen.“

14 werden feine Gaſtereien gelegentlich der
Kirchenrechnungen mehr plazidirt Pfarrer un Kir—
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chenpröpſte ſ ollen dabei 1e kr, für das ittags—
ma bekommen.

Art 12 legt den Zechleuten alUf, die Ausſtände
für die II jährlich einzukaſſiren; insbeſonders vor
ihrem Austritte Ordnung zu bringen

Art „Obrigkeit Pfarrer vnd e  ˙u ſollen
Einname und Außga obne den andern nichts

Wo aber„handeln bei den Gotteshäuſern
„ſolcher abgang vorhanden daß ſich die Außgab bey
„vnvermöglichen Kirchen auff Zehen, Ind bei vermög—
„lichen auff zwaintzig Gulden erſtrecken möcht, Alßdann
„ſolle daſſelb vnſeren Regimenten angezaigt Ind Be⸗
ſchaid darauff erwart, auch darvor nichts Om
77 werden. 76 „Die Gottshäuſer ſollen reinlich
„gehalten berden. 76

Art 15. Kirchengelder dürfen „mit Bewil
ligung der Obrigkeit vnd vorwiſſen des Pfarrers ond
der Kirchenpri angelegt werden.“ Keine Amts  —
perſon, kein Kirchenpropt, darf Geld dbon ſeiner Kirche
aufnehmen Wo dieſes bisher der Fall geweſen ſollen
alsbald Kapital un Intereſſen heimbezahlt werden

Art 16 „Kein Kirchenguet iſt one vorwiſſen
„der Obrigkeit zu verändern, zu erwerben, noch zu
„verleiben, zu verpfenden oder zu verkaufen. — Dieß
gilt auch für die itäler „vnd anderer Geſtifften
„Allmuſengüter,

Art Kirchengründe müſſen unter Vorwiſſen
der Obrigkeit verpachtet; mnter gleicher Bedingungauch der Kirchenzehend verkauft werden.

Tit, Art Die Inventuren den Pfarr⸗
höfen betreffend „Nachdem vns etlich Klag ſur⸗
„kommen ſein, wie bißher vnſere Pfleger nach der
„Pfarrer abſterben nit einnemmung und jnnhaltung der
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„Pfarrhöf vnd idemb auf dem Landt vil be
„ſchwerung mit vberflüſſiger ehrung M andern
„fürnemmen en iſt darauff vnſere Meinung, daß
„füran all vnd eglicher Beamte in keinem Pfarrhofe
„mehr fordern Ollen, alß inem rlichen Mann ge⸗
„bührt, E3 ſol auch dieſelb hieneinverordnete Perſon
„bey vermeydung vnſerer weren, ver  1  “n Straf
„vnd Ingnad von des abgeſtorbenen Prieſters erlaſſene
„Fahrnuß, vite ens dann bißher an etlichen orten be⸗
„ſchehen zu ſein augezaigt iſt, ni n  I noch
„außtragen, ſondern ſich AMun der ehrung von drei
„ſchilling enning vnſerer Wehrung begnügen laſſen.“

Art Inſtallationsgebühr für  * den Pfleger
Von einer vermöglichen Pfarre Pfund, Schilling
Pfennige; von einer unvermöglichen Pfarre 2 P.,

Pfennige.
Vorſtehende ſind die bezüglichen Paragraphe der

Land und Polizeiordnung Churbaierns von 1616
Wir aben nUur einige der vorzüglichſten ausgehoben,
Uum nicht zu vie abzuſchreiben. Wenn wir denjenigen,
in deren Reſſort dieſer Gegenſtand gehört, eine ſelbſt—
eigene achleſe dieſer Verordnungen in der angezogenen
Land— und Polizeiordnung empfehlen: glauben wir
ihnen veder eine nutzloſe noch unintereſſante Lektüre
anzurathen.

18 den citirten Geſetzesartikeln iſt zu erſehen,
daß amals bn die weltliche Macht chwere Hand
auf das Eigenthum der IX legte, und nahezu alle
Grundſätze au  ellt, die ſpätern Regierungen
raktif durchführten. Es würde demnach ungerecht
ſein, und dvon geringer Kenntniß dieſes Theils der

zeugen, wollte man Alles worüber ſich die
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neueſte Zeit beklagt auf Rechnung des reformluſtigen
Kaiſers des achtzehnten Jahrhunderts ſchreiben

Bei illiger Würdigung der damaligen Umſtände
können wir dem Staate das echt zur Aufſtellung
ſolcher Grundſätze nicht einmal abſprechen Die atho  22  —
11 Ir ſtand noch 11 erhältniſſe zur
Regierung Sie die alleinherrſchende Frau der
Staat der aufmerkſame Gemahl von dem ſie ni
Ur Schutz, ſondern auch Ehre, Auszeichnung, Reich
thum, acht und erzeptionelle Stellung forderte und
mpfing War ingegen die Forderung des aates
vo unbillig, daß ihm 0 ihr Qare inſicht u ihre
Bücher gelaſſen werde; daß ſie ihn bei ihren 8
gaben zu Rathe iehe? Waren doch die meiſten akti

Poſten, die meiſten ihr zukommenden Rechte ſein
Geſchenk, no konnten Ur Inter ſeinem bevorziehenden
Schutze effektuirt werden War es unbillig, wenn
die Ir  E zur Zeit der Noth dem Staat⸗Gemahl mit
dem don un durch ihn erworbenen Schmucke auf
half, und ihre Kirchen und Iltäre entkleidete, ihre
Pretioſen veräußerte, eine augenblickliche Verle—
genheiten zu decken? geht e8 mit Ie Ne
ligion, die Ur durch den weltlichen Staat xiſtirt
Uur an dieſen ſich lehnt, und über ſeinen R  „.,  cken zu
1 ind Uſehen gelangen vill die Staats⸗
religion wird Sie muß dem ſcheinbaren Glücke

großen el ihrer Freiheit un Unabhängigkeit
Opfer bringen, nicht Immer orthei ihres

eigenſten eſens. Darnm iſt eS au noch un
ausgemachte Frage, ob die katholiſche Kirche nit ihrem
Avaneement zur Staatsreligion Unter Konſtantin mehr

oder mehr verloren, oder ob geg
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noch die Eigenſchaften einer Staatsreligion —  2—  7—— die
katholiſche Kirche wünſchenswerth ſei

Intereſſant iſt eS übrigens, on im Jahre 616
die kirchlichen Angelegenheiten mit zum Polizeifach
gerechnet zu en Gerade zweihundert re ſpäter
begriff die Regierung desſelben Landes hei übrigens
9  lich veränderten Verhältniſſen vieder die Kirchen—
bedürfniſſe unter die „Ausgaben für die geiſt
iche Polizei.“ Gewiſſe Begriffe eilben ſich
konſtant.

Vom re 616 ab langten von Zeit zu Zeit
churfürſtliche Befehle erab, die in gedachter
Polizeiordnung enthaltenen Vor auffriſchten;
namentlich an geiſtliche NV  ündner uind Kommunen
3u getrewlicher anzaige jhres einkommens.“ Unter
dieſen Befehlen auch nicht wenige, die
Landrichter, Pfleger, Vitzthume, Amtmänner wie—
derholt verwarnten die Geiſtlichen und religiöſen
Kommunen ni mit Ungeſetzlichen Forderungen bei

Denn wie's dannAmtshandlungen zu behelligen.
un auch anderwärtig aſſirt, ſo lieben auch
die Vorſchriften oftbelobter Polizeiordnung namentlich
Im Punkte der Gebühren meiſtens auf Cmn Papiere,
und machten ſich V der Praxis anders. er
gehörten nebſt dem us inventandi, Peserandt und In-
Stallandi auch die Kirchenrechnungsvornahmen zu den
beliebteſten Obliegenheiten der Landrichter des ſieben

2

—
und achtzehnten Jahrhunderts.

Trotz dieſer genauen Vorſchriften laut Vor
liegenden Kirchenrechnungen des Landesgerichtsbezirks
Oberweilhart aus dem Anfange des vorigen Saeku—
lums das politiſche Verfahren bei Vornahme der—
elben noch primitiv, Ind hatte nicht den ge
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rin gſten inquiſitoriſchen Anhauch Es gehörte näm⸗
lich zum Geſetze noch ein Zweites: die dafür 2
ige ererutive Behörde; und dieſe wurde
erſt ange Zeit ſpäter in der Buchhaͤltung erfunden.

In den erſten Tagen des Weinmonds jedes
res machte ſich der Stiftungs⸗Kommiſſär des Landes—
gerichts Oberweilhardt Ut 4

4

ſeinem Aktuar Behufs
Vornahme der Kirchenrechnung auf den Weg nach
den Pfarrhöfen des Vogteibezirkes. Dieſer war da
mals groß, und erſtreckte ſich auf eine Area von
vier Quadr. Meil ber die heutigen Bezirksämter
Braunau, Mattighofen, theilweiſe
Mauerkirchen im Innviertl. Wildshut und

Der Schreiber des Kommiſſärs hatte einen Fas⸗
zike unter'm Arm, aus gerade 0 viel Papierboͤgen
zuſammengenäht, als gut ausreichten; die Rechnungen
ſämmtlicher Gotteshäuſer un Bruderſchaften des Be
zirkes darin zu bergen. Ind da die Kirchenrechnung
eines Gotteshauſes oder einer Bruderſchaft ſeltenmehr als Ein oft me Seite halbbrüchiggeſchrieben einnahm: ſo hatte der Aszike gerade ſoviel Blätter, al ſich Kirchen und Konfraternitäten
vorfanden.

Der Turnus, nach welchem die Abrechnung mit
den Kirchen vorgenommen verden ſollte, vurde etlicheWochen vorher, zirkulariter angefagt; wo daher der
churfürſtliche Kommiſſär und Schreiber ankamen, dort
ſtanden chon der Pfarrer un die Zechpröbſte im
Sonntagsrocke bereit, Sr Geſtrengen zu empfangen.Außer dieſen obligaten Perſonen fanden ſich nachUmſtänden noch andere Leute ein, die etwa eines
Kirchengeldes bedürftig, oder zur Rückzahlung eneigt,
oder Onſt aus einer Urſache vorgeladen



206 Zur der Staatskomptabilität.
Sein vorzüglichſtes Augenmerk richtete der chur

fürſtliche Vogteikommiſſär jedesmal auf die jährlichen
Wenigſtens iſt inUeberſchüſſe eines Gotteshauſes,

den vorhandenen Rechenbüchern immer die erſte Frage
um die neuen Schuldner. Es cheint nit der

Land— und Polizeiordnung auch In d
Stücke: daß Kirchengelder nach Bewilligung der
weltlichen Vogtei angelegt verden ſollen, nicht
ſo gehalten worden zu ſein Denn e8 iehen

dieſe Zeit (1712) im Bezirke Oberweilhard geiſt

—

—
iche Vogteien im Einverſtändniſſe mit den Zechpröp⸗—
ſten unter dem Jahre die vorhandenen Ueberſchüſſe
einer 2 oder Bruderſchaft f  U 100, 50, 10 auch

aus, und der weltliche 08 hatte nichts da
Dieß beweiſet die in den Kirchenrechnungen

hie ind da vorkommende rage Warum das Geld
nicht „ehnder angelegt worden?

Mit dem Darleihen ging * ziemli einfach zu
Bei vielen Gelegenheiten ard nicht einmal ein

Schuldbrief errichtet, ſondern der Uldner mit
Tauf⸗ und Zunamen, Charakter und dem Betrage
der Schuld auf einen Zettel vermerkt, und dieſer
Zettel in der Zechſchreine hinterlegt.

Die Darleihung Kirchen geſchah Uunber⸗
zinslich, die Private zu U Pereent.

Das Zweite, vas ſich der Uar notirte,
die an die Ix geſchehenen Rückzahlungen. Wieder
wurde Vor— und Zuname und Charakter des Rück
zahlers, ſo wie der Kapitalsbetrag einfach im Pro⸗
tokolle emer Von 1720 angefangen etzt der
reiber auch die Münzſorte bei, in der die Rück
ahlung ſch

en Aus dieſem Zuſatze iſt zu ent⸗
nehmen, daß damals Gold noch häufiger kourſirte
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als gegenwärtig e meiſten Schuldner ſelbſt
Bürger und Bauern IILILIIN 3⁴

en mit Mard orSs⸗ und
Souveraind br8 Münze, die jetzt den größten Land
pfarren oft nicht drei eſehen, geſchweige
ihr Lebtag Einmal Ur amit verkehrt en Hin  —  —
gegen war das heutige Verkehrsmittel das die
Stelle klingender Münze getreten, damals emne
erfundene Sache

War man, mit den aktiven ind paſſiven Ausſtän⸗
den Im Reinen, ſo ging e8 an Skontrirung der Kaſſe
Hierüber hat 2* der Aktuar nur verzeichnet Vie viel
eben baar dort vorhanden Selten OIOm Tage
der Kirchenrechnung mehr als hundert Gulden der
Zeche, meiſtens Uulr zehn bis Darnach len

iemli beſorgt geweſen zu ſein, dem Gottes-⸗
durch todtliegendes Kapital keinen Schaden zu  —

ufügen Wo aber eine geiſtliche Vogtei größere
Summe unfruchtbar iegen ließ wurde e8 bei dieſer
Gelegenheit geahndet. Das iſt innerhalb vierzig Jah⸗
ren Im genannten Bezirke faum zehnma geſchehen.
Fand ſich gar keine Baarſchaft vor, 0 ſchrieb der
Uar „Nihil“ in's Protokoll, und die Rechnung war
geſchloſſen. Es war meiſtens keine halbbrüchige Seite
olio voll geworden,

Kirchen ohne ermögen hatten dennoch M Fas⸗
zike des Schreibers ihr eigene auch
außer dem Namen des Gotteshauſes ni darauf
geſchrieben wurde.

Das Vermögen jeder Kirche oder Kapelle wurde
geſondert gehalten.

Die Bruderſchaften vurden ganz wie Kirchen be⸗
handelt. Sie eſaſſen eigene und eigene *  ru
derſchaftspröpſte Obwohl die *  and— und Polizeiord⸗
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von 616 ihrer nicht ausdrücklich erwähnt ſo

war ihr Vermögen doch 0 1692 Vogteiſache, Uund
der politiſchen Kontrolle unterworſfen Dreiſſig
ſpäter dokumenrirt 8 ſich, daß die Darleihung auch
ihrer Kapitalien auf Vorſchlag des Landrichters geſchah

Das Vermögen ger dieſer Bruderſchaften e
ſtreckte ſich die Tauſende, vomit entweder
run nd Boden erkaufte, oder dürftigen Kirchen
und Privaten Darlehensweiſe aushalf, oder au dle
Beſtreitung gewiſſer Kultusbedürfniſſe auf ſich nahm
So B hatten die Bruderſchaften zu Burgkirchen
die Verbindlichkeit, die dortige Kirche unentgeldlich
mit dem nöthigen 0 zu verſehen.

Ein wichtiges Kapitel den Kirchenrechnungen
Zeit In die Anſtände W  IXY glauben zu

ener ausgewachſenen Kirchenrechnung gehören An⸗
ſo nothwendig, wie zu enem ſaubern eſt

die aſe ne Kirchenrechnung ohne Anſtände ware
enn Mohr Uunter den Weißen, en Komet ohne Schweif,
enne Windmühle ohne Wind

Al Wwir den Ballen Kirchenrechnungen vor uns
iegen ſahen, lief uns ordentlich das Waſſer m den
Mund Vor Neugierde, wie8s denn vor nahe
derthalbhundert Jahren mit den „Anſtänden“ gehal⸗
ten vorden ſei Die Neugierde wurde leider nicht be⸗
friedigt da die 0 darauf bezügliche Korreſpon⸗
denz i  en der churfürſtlichen Hofkammer und dem
Landgerichte Oberweilhardt den Akten nicht eiliegt
iel ſolcher Anſtände können bei der Simplizität
damaliger Kirchenrechnungen unmöglich geweſen ſein

Auch von anderen Anſtänden, welche Rech—
nungstage ſelbſt, theils von weltlicher, theils von
geiſtlicher Vogtei, theils dvon andern betheiligten Per⸗
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ſonen gemacht wurden: ſind von 1712 bis 1770
Ur acht in dem Protokolle aufgemerkt. Da ihrer
ſo wenige ſind, ſo können wir ſie hier anführen.
lellei liest ſich keiner derſelben ohne Intereſſe.

te Ir Schwandt war dem Stifte Rans⸗
oſen inkorporirt. Anno 1711 gelegentli der Kir—
chenrechnung beanſtandete ro Ivo die amt
liche Eigenſchaft der dortigen Zechpröpſte als Kon⸗
trolleure der geiſtlichen Vogtei. Er will 8.— als
Rechnungsführer gelten laſſen, die der Pfarrer nach
eſallen annimmt oder abdankt. Den Anſtand pro  —tokollirte der Aktuar vie blg 77  4e allerorten bb
„ſervirende aufnamb der 10 Per SOrtem hat man
77 ſeithe Ranſhoven widerſprochen ond vermaint Pri-
„Vative die aufnamb der1ſelbſt vorzuſchlagen,
„vnd difffah kein ander Vrſach wiſſen vorzuwen⸗
„den, als * ſey obſerviret worden, einvolglich, daß
7 Ihr gleichſamb nicht anders, als vor einem Schreiber
„oder Rechnungsaufnehmer halten will.“

Im ſelben Le und OAm ſelben Orte bean⸗ſtandete derſelbe Propft, der ſich auch ſonſt als einen
rührigen Uund tüchtigen Stiftsvorſtand bewies, eine
andere Verfügung der politiſchen Gewalt Der IISchwandt war von dem Landgerichte oder der chur⸗
fürſtlichen Regierung aufgetragen, das benöthigte0
ſo wie überhaupt alle Gotteshausbedürfniſſe, IMm lan⸗desfürſtlichen Markte Mauerkirchen 3u kaufen. Es ieg
den Akten nicht be  , was an dieſer dem Anſcheinenach ziemlich großherrlichen V  ng Rechtens oder
ni-a geweſen War ſie vielleicht Ur ein Verſuch,maßgebend zu werden? Wir wiſſen nicht, Genugro Ivo Kurzbauer proteſtirte dagegen, und gabFolgendes zu Protokoll  — Derlei Anbevelchung wegen
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„nemmung deß War vnd andere zu der kirchen Zue
„gehör, welche n der Reichsherrſchaft Maurkirchen
„erkauft werden olle, iſt Iummediate wider die Con
„Cordaten; vnd obſchon er (der Propſt) indeſſen deme ge⸗
„leben wolle; So muß er doch Iche neuerung ond wider
„alle Privilegia gehende anbevelchung ad Ordinanum
„gelangen laſſen.

In olge der neuen Landgerichtseintheilung
1715 waren die bisher inter emn Bezirk Wi  Ut
gehörigen Gotteshäuſer Gilgenberg Ind Hochburg zum
Bezirke Oberweilhardt gekommen. Im erſtgenannten
Landgerichte ſcheint dee Uſus geherrſcht zu aben, die

Zechſchreine u des weltlichen Vogtes, aufzube—
wahren, C8 hätten dieſelben den genannten
Kirchen extradirt ſollen Die Vogtei Wilds—
hut verweigerte dieß mehre Jahre; weßhalb ſich die

gei Vogtei betreffender KRirchen gelegentlich der

Kirchenrechnungen von 1717 720 bitter be
98 dah Wildshut dieſer Verpflichtung nicht nachkäme

Anno 17114 macht der Pfarrer 8u eunderfing
be der Kirchenrechnung den Anſtand „daß die Url—

Hicatortg vnd Corporahie verſertigt werden ſollen weille
„Alle ſchliſſig, thail auch gar zu grob vnd leichtlich zu
„erachten ſt, daß In 28 Jahren nichts erneuert worden

Im elben Jahre wi die geiſtliche Vogtei
Jeging, der Kirche waren zu helfen, „die für ſin⸗
ger und andere Perſohnen unnöthig aufberechnete ach
Gulden“ eingezogen 0  en Man ieht, die Vog⸗
teien jener Zeit varen ſparſame Wirthe.

e hütheten aber ſich nicht allein ſelbſt vor Ver—
ſchwendung des anvertrauten Kirchengutes, ſondern
fanden miti  nter auch Gelegenheit der weltlichen Vog
tet die orge daf an's Herz zu legen. So 8.
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Der lIr  err Geibinger Piſchelsdorf A 1725

dem Landrichter von Oberweilhard Treſtl von Troſt

—

—
heim. Dieſer 0  e als weltlicher Vogt der Allerſee—
lenbruderſchaft zu Piſchelsdorf einen geldbenöthigenden
Landmann ans litzing am Inn oberha Braunau
an den genannten Pfarrer gewieſen, der ihm aus
der Zechſchreine der Bruderſchaft ein arlehen dvon

Dem Pfarrerhundert Gulden ausbezahlen ſollte.
kamen die Verhältniſſe des annes vor
derohalben ſchrieb an den Landrichter: „Wiewolen
„zwar allen Vernehmen nach die Rizingeriſchen Un—
„terthanen 0 vor langer Zeit her bey ihrer Im⸗—
„liegenden Nachbarſchaft, weiß nicht was rſachen
„halber, in gar geringen Kredit folglich auch
„der er von Strohamb für einen Kirchenſchuld—
„ner in etwas ſuſpekt cheinen ſollte; i doch für
„diſſmahl die von meinem Hochgeehrteſten Herrn
„gethane Verſicherung keines beförchtenden Verluſtes
„angenohmen, aber zugleich ſo vill beigemerkt aben,
„daß man der jeben Bru

ſch die ichtige Be
„zahlung iſer Summa mit 100 durch geſetzte
„Termin er zu ſtellen, auch wegen etwann öff⸗
„terer Verſchreibung ſolchen Gütl's genaue Sorge
77 tragen ohnmaßgeblich beliebte; amit nit mit aus  2  2
„ſtindiſcher Intereſſe gleicher 0  eil, wie bey dem
„bekannten Bauern zu Spieglern, lach der Hand er

„folgen, oder ohnvermerkter Ding einſchleichen dörfte.
„Womit ich X.

Man ſieht, das Recht Anſtände zu machen, bar
damals noch nicht ein einſeitiges. Die geiſtliche Vogtei

hier als ſolche, welche die Obſorge u  40  ber das
Bruͤderſchaftsvermögen zunächſt angeht; ſie als

14*
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ſelbſtſtändige Perſon, die zwar, „für diſſmahl“
auf einen diſtinguirten Gönner alle mögliche Rückſicht
nehmen, aber ihrem angebornen Rechte nicht finger⸗

Bei ſo bewandten Umſtändenbreit vergeben ill
geſtehen wir dem weltlichen Stiftungskommiſſäre eben—

das echt z, nöthige Einſprache zu thun In
vorliegenden Rechnungsjournalen nacht er innerhalb
vierzig Jahren zweimal davon Gebrauch Als

Die Pfarrkirche Handenberg war gleich Schwandt
dem Chorherrnſtifte Ranshofen inkorporirt, und hatte
ſeit Urfürdenklicher Zeit jährlich Rank Tage Pan⸗
kraz die Mutterkirche Ranshofen acht Pfund
zu liefern; wahrſcheinli ohne daß ein beſtimmter
Rechtstitel dafür aufſcheinend war. Die weltliche
Vogtei beanſtandete d. 1711 dieſe Abgabe wie folg
„Man ſey dieſes alte herkhomen nachher Rans—
„hofen aAm Pongrazi  —  Tag abzuſtatten gewillt.
„So mehr aber 0  E Ihro Gnaden herr Prälat zu
„erwehnten Thurmpau außgab (zu Handenberg) glei
„was beytragen.“

In der Pfarrkirche Pi waren nachge—
rade die Kurrentopfer ſo ſelten geworden, daß der 18  —
all bei der Kirchenrechnung ſehr empfindlich Deß—
halb verordnete die Vogtei 1714 „Der Zöch⸗
„Propſt oder eine arme Perſohn ſoll In in der Fruemeß
7 inem Sonn⸗ oder Feiertage ſamblen; weill bißhero
„nicht eſchehen, niwmt or der Gottesberat ab.“

Soj Urzuſtändlich waren vor nahe hundertfünfzig
Jahren die gegenſeitigen Uſtände ie, und die we

nigen oben angeführten Notaten des Aktuars, machen
durch nehre Dezennien den ganzen Inhalt der Kir—
chenrechnu aus ömmt n derſelben vor
über die zu den Gotte

äuſern gehörigen Liegenſchaften,
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über den ktiven und aſſiven Vermögensſtand
Kirche, ihren Kultusbedarf, ihr Inventar, über die
Geſammtzahl ihrer Schuldner, und Gläubiger Es
war don feiner Spezifikation der Einnahmen und
Ausgaben, von keiner Beanſtandung der erſtern oder
letztern, von keinen Erſatzforderungen, keinen laͤndrich—
erli  en Verweiſen die geiſtliche Vogtei U 9 W.,
die ede Uch theure Stempel un Protokollirugs—
taxen kannte vor 740 ni In den vorlie—
enden Kirchenrechnungsjournalen findet ſich nirgends
die Unterſchrift des Pfarrers oder der Zechpröpſte
Dieſer rſachen halber geben uns auch die Rechnun—
gen Zeit keinen Ueberblick des Kirchenvermögens
nm gunzen Vogteibezirk Nur dreimal während ſieb—
z•g ahren hat der Aktuar das Baarvermögen aller
zuſtändigen Kirchen un Bruderſchaften ausgerechnet
und aufgezeichnet Die erſte und vollſtändigſte Auf
zeichnung datirt vom ahre 1692 Dort eſaſſen
dreiſſig Kirchen und zwölf Bruderſchaften — ober—
weilhardt'ſchen Vogteibezirkes n Geſammtvermögen

157 —088 Wir glauben nicht, aß das lie-—
gende Ut darin egriffen iſt Dabei die IX
Eggelsberg mi Handenberg nmi
Obligation dvon 15000 Moosdorf 13259 fl
die Allerſeelenbruderſchaft Piſchelsdorf mi 1.,

zu Feldkirchen nit 6187 rhn U Ver
treten Heute haben die Gotteshäuſer, die den
dort aufgezählten noch exiſtiren, nirgends mehr den
ritten E ihres damaligen Vermögens zu verrech—
nen tele davon haben hnehin glei den Bru⸗
derſchaften zu ſein aufgehört.“

Es dürfte vielleicht ein ehrendes eugni für die
damalige geiſtliche Vogtei ſein, daß bei enem 0
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einfachen Rechenverfahren, wo ſie weder durch die
eingehende Kontrolle einer Staatsrechnungsbehörde,
noch durch eine beſonders ängſtliche weltliche Vogtei,
10 öfters nicht einmal Ur verantwortliche Kirchen⸗
oropſte ken warz wo ferner bei den Kultusbe
dürfniſſen nicht nach reuzern gemarkt wurde, un
viele Gulden für Ausgaben hindann gingen, die heute
nicht mehr paſſirt würden: daß ſagen wir, die Got⸗
teshäuſer und Bruderſchaften dennoch ſo große Sum⸗

ausweiſen konnten. Freilich müſſen wir neben—
hin In N  ag bringen, daß ama die frommen
Stiftungen Ind andere Beiträge für Kirchen reich
er floſſen, wie gegenwärtig; daß bei der Steuer⸗
freiheit des Kirchengeldes große Summen In dem
Kir

ſäck zurü  ieben, die heutzutage araus e⸗

werden; daß das Verfahren bei der
Verwaltung einfacher, dabei aber auch die Koſten der
Verwaltung vielleicht In da

ehnſfache geringer varen.
Bei dem len gebührt jedo den Pfarrvorſtänden
verdiente Anerkennung, daß ſie das materielle Wohl
der anvertrauten Kirchen gewiſſenhaft förderten.

So Vogt und Schreiber ſelbander ihre
Bahn; Uund waren ſie da fertig, ſo huben ſie dort

U P Parteien waren miteinander zufrieden.
Die geiſtliche Vogtei hatte noch die Mitregentſchaft.
Die weltliche Vogtei übte ein beſcheidenes Aufſichts—
recht Sie glich einem jugendlichen Freier, der ſich

unausſprechlich zUimn theuern Gegenſtande hinge—
fand, jedo Erziehung ind Anſtand genug be⸗

aß, ſich keine Zudringlichkeit zu erlauben.
omit hätten wir den erſten ſchnitt der erſten

Periode vollendet. Mit dem Jahre 1740 trat etwas
ſt riktere Obſervanz ein. Der Aktuar nähte mehr Bo
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zuſammen. Der churfürſtliche Vogteikommiſſär

traff ſicherndere Vorkehrungen zum Schutze des Kir
chengutes. Die Schuldurkunden dvon Privaten bverden
von nun an in 6  *  Xxtens0 vomn Aktuar In das Rech
nungsjournal eingetragen. Wenige ahre ſpäter eben
ſo alle neuen Stiftbriefe. Beide mußten auf ⁷58e
hörigen igelpapier! geſchrieben, und von
den betreffenden Parteien gezeichnet ſein

Jetzt famen alch die Regiſtrirungstaxen In Uebung
oder wenigſtens zur Aufzeichnung. —  HV beliefen ſich,
vorliegenden Urkunden gemäß nach Verſchiedenheit
der regiſtrirten Werthe auf bis 12 Gulden.

Mit den Ueberſchüſſen der vermöoglichen Kirchen
wurde wol auch jetzt noch den dürftigen Gotteshäu
ſern vorſchußweiſe geholfen: jedo cheint die vorzu⸗
ſtreckende Summe hauptſächlich 0 Belieben der
weltlichen Vogtei abgehangen zu haben. Kein Pfarrer
hatte mehr gegenüber dem Landrichter ein „Fi  1 diſſ.
mal.“ Im  & Gegentheile mußte hon 1748 laut Kir—
chenrechnung der Vikar Uerba den Vogtei—
kommiſſär re von Troſtheim de wehmüthig
bitten, „daß EL ihm doch einige Gelber zum Thurm—
pau aufbehalten möge.“

on im ſiebenzehnten Jahrhunderte wurden Kir—
Seitchengelder 0 der Staatskaſſa aufgenommen.

1737 jedoch fkamen die öffentlichen Obligationen häu  —  —
figer In die Zechſchreine. Monatlich ſtellte die 2  anud

un die Kriegskaſſa zu Müuchen lele derſel⸗
ben aus Von zehn Gotteshäuſern und ruder—
chaften des ezirkes Oberweilhardt vurden 648
bis 1771 „zur Conſervation des Vaterlandes“27853
rhn vorgeſchoſſen ieſe Enfants perdu en ihre
Heimath nicht wieder.
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N dieſe Zeit nahmen au die elichen des

andes beſonders gern von den Kirchen zu leihen.
Für dieſe (ſo wie auch für die Staatsanlehen) Uur  2  2
den oft aus 8, —10 Zechen Gelder genommen, zu
Einer Uumme zuſammengeworfen, un darüber Ur
Eine Obligation ausgeſtellt Das verurſachte ſpäter,
als die orge der weltlichen Vogtei das Vermö—
gen der Kirchen nd Stiftungen beſonders anſchwoll
viele Ungelegenheiten ES mußten nämlich die in

dieſer Summe enthaltenen ntheile der einzelnen Got⸗
teshäuſer ausgezeigt und Zeche eln eilgener
Schu zugemittelt werden So kam es 3 daß,

1796 Graf A* auf Einmal vierundzwanzig Schuld—
briefe die verſchiedenen Kirchen und Bruderſchaften
ausſtellen mußte, denen en ſeit 1725 ſchuldete Die
weltliche ogtei war oft bei Errichtung der General—
obligation nich beſorgt geweſen, die arin ent
altenen Theilbeträge der einzelnen Kirchen genau
anzugeben So geſchah e8 daß die Eigenthümer
ni mehr ließen, folglich auch nicht mehr ʒu
ihrem famen

Von Spezifikation der Einnahmen und Aus—
gaben, von jährlichen Aufführung des mobilen
und unniobilen Vermögens U iſt IN den Kirchen—
rechnungen auch jetzt noch nicht die Rede Aber eben
ſo auch von irgend welchen Anſtänden

Der Stand der Angelegenheit hat ſich ſeit 1740
etwas verändert Aus dem gemüthlichen Vogteikom—
miſſär, der vom Kirchenvermögen Uur obenhin otiz
nahm, und der geiſtlichen Vogtei 11 Verfügung ber
ſelbes wenige und beſcheidene Schranken iſt nun
enn ziemlich genauer Kontrolleur geworden, mM en
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Genehmigung ſich bei Operationen mit em
Kirchengute bewerben mußte, der in den Stand des-⸗
ſelben tiefere nſi 0  en wollte.“ et var aber
die Lage noch ſo, daß keine ehrliche geiſtliche Vogtei
damit unzufrieden ſein konnte

So iſt's geweſen bis zumTeſchener Frieden anno
1779 e erſte Periode und das Gemüthliche der
Verwaltung hat ein nde Wir treten in die Periode
der Staatsſouverainität über das Kirchengut;
In die Periode der Mobiliſirung desſelben.“

Ein Gegenſtand, der ſeiner Art nach nicht zum Rech
nungsfache gehört, wurde ſeit 1740 V das Protokoll der Kir⸗
chenrechnungen eingetragen, nämlich die Anſtellung der Meßner,
Schullehrer und Organiſten. Wir 4  onnen es uns nich verſagen,

Siedie Darſtellung dieſes m die ote aufzunehmen.
mag tellet intereſſiren.

Bis herein un das achtzehnte Jahrhundert mo wohl der
weltliche Q ſich wenig un! die Anſtellung der Schullehrer,
und noch weniger Aum jene der niederſten Kirchendiener kümmern.
Dem Volkslehreramte Urde noch nicht jene Bedeutung aufge  2  2
drungen, E die Gegenwart ihm vindizirt. Und was die
Kirchendiener betrifft, ſo beobachtete man glaubli jenen billigen
und unanfechtbaren rundfatz: Wer die Leute bezahlt, hat auch
das Recht, ſie in Arbeit zu nehmen. omi te dem rts  2
pfarrer die er Hand bei Admiſſion der „Schullehrer,“ „Meßner,“
„Meßnerknechte“ und „Kantner.“ Dort, die Gemeinde Ur  1
die Subſiſtenz dieſer Leute ſorgte, verſtändigte Er ſich vorerſt
mit dieſen 3  ber die zu reſſende Wahl Faſt immer traf ſie
einen unbemitelten oder zu keinem andern beſonders
tauglichen Gemeindeangehörigen. Nicht ſelten Urde der Lehrer
auf Ruf und derru gedungen.

Es war jene Zei ſicher noch unentſchieden, ob die chul
meiſterei den freien Künſten oder Gewerben gehöre. Dem
Modus der Anſtellung nach dürfte man ſich letzterer An  N
ſicht neigen. Hatte man den ater begraben, und war ein
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Anno 1779 vurde Innviertel öſterreichiſch, das

amiterſte Ma V nach ſechshundert Jahren

Sohn da, der zum rau  ar war ſo wurde der ten
dieſem eingeräumt Wo einzelne Gemeinden auf eilgene Koſten
die Ule herhielten eſchah 8 auch, daß während der Un—
mündigkeit eines Schulmeiſterſohnes ein Proviſor mit dem Amte
hetrau wurde, der ogleich abzutreten atte, der Sohn
ſeines Vorfahrers den Backel führen konnte. Wo kein mann
er Erbe vorhanden, Urde der Dienſt demjenigen verliehen,
der ſich erſtan die Witwe oder ene Tochter des verlebten
Schulmeiſters 3 heirathen Oft rat der Alte Gunſten
eine Sohnes oder Schwiegerſohnes den Dienſt ab; Eln Ge⸗
rauch, der Oeſterreich bis zum ahre 1848 gedulde
Immer Ur der üherlebenden Witwe oder dem reſignirenden
Lehrer Ein Leibgeding ausgemacht welches der Amtserbe aus
den Revenuen des lenſte ihnen jährlich quartaliter oder
monatlit abzuſtatten hatte Hauptſache bei Zulaſſung dieſem
Dienſte war jedesmahl daß der Aſpirant I„IN den vi
Glaubensſachen wohl unterrichtet un allezeit

auferbaulichen Lebenswandel geführt habe.“
Dieſer Modus wurde auch bei Vergebung der Meßnerei

und des Kantordienſtes beobachtet.
Das Einkommen der Schullehrer; dort wo leſe

von des Meßners war, en  rach ganz dem
Werthe, die man auf die ppretur der lieben Landjugend egte
Etliche Metzen Getreide von der Gemeinde en Kramladen

en Grasfleck Ar  1 a Kuh ann und ann Eein
tück S

einfleiſch, oder Ein Laib rod oder en ad Mehl
von Dorfmagnaten deſſen Ube den Lehrer beſondere
Affektion Uenfalls noch Een 1an  * dar.
neben machte den ganzen Unterhalt Schulmeiſterfamilie
aus E  er ar's dort der Kirchendienſt mit der Ule
verbunden war Denn dte katholiſche Kirche vbon jeher

Oa beneden rundſatz, ihre Diener honett 3u ezahlen
Wenn ſie konnte.

War einerſeits das Einkommen eines Schullehrers nicht
glänzend: ſo andererſei auch die Forderungen nicht groß,
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kam es in das Bereich der der großen Kaiſerin
Maria ereſia organiſirten Staatsbuchhaltung, ein-

die man einen Dorfmagiſter ſtellte In dieſer Beziehung
a man damals billiger als jetzt. Einigermaſſen gut leſen,
ein wenig ſchreiben und wieder ein wenig Ziffer machen: war
der Vorrath von Kenntniſſen, die nan von ihm forderte
Forderungen und Leiſtungen waren beiderſei entſprechend. Da
bei Ie. der Mann demüthig un zufrieden. erſtan ELr es,
ſo konnte ihm rotz ſeiner beſchränkten Scienz ein gewiſſer Re
e mN der Gemeinde nicht entgehen. WarE 10 dennoch Iin
dieſer der Gelehrteſte, den Pfarrer etwa ausgenommen; und m
ſeiner Stube fanden ſich Sonn— und Feiertagen die reſpek
abelſten Leute ein, um ſich dieſen oder jenen Vertrag von ihm
eſen, oder einen Brief einen Sohn ſchreiben aſſen, der
unter rinz Eugen die Türken focht, oder auch bloß
ſich wärmen. Die Munuskeln dafür blieben nicht aus

So war es vor dem re 1740 Nach demſelben blieb
es, was Unterhalt, Wahl der Subjekte, Art, eiſe und Bedin  2  2
gungen der Dienſtesverleihung betrifft, bis Jahre 1779
beim Alten jedoch Ur von kein Lehrer⸗-, Meßner—
oder Organiſtendienſt ohne Bewilligung der weltlichen Vogtei
oder er des churfürſtlichen Landgerichts beſetzt Der Pfarrer
ſchlug den vor, Aunl velchen die Gemeinde gebeten, der Land  2
richter beſtätigte den Vorſchlag, und der neue Schullehrer oder
Meßner 3g in's Amt ein. Keine höͤhere wurde damit
ehelligt.

eit 1770 nußten namentlich die Organiſten ſich vor ihrer
Ernennung einer Prüfung 3  ber ihre Kenntniſſe n der Muſik
unterziehen. Für die Aſpiranten im oberweilhardt'ſchen Amtsbezirke
war Burghauſen der Ort, ſie leſe rüfung abzulegen hatten,
und worüber ihnen ein eigenes Zeugniß ausgefertigt Uur  .

Vor ſeinem Amtsantritte mu der Neuernannte einen Amts⸗—
eid ablegen, und allfallſige Bedingungen, Unter enen ihm der
Dienſt egeben worden war, handſchriftlich fertigen. Wie eS
mit dem Amtseide vor 1740 gehalten worden, wiſſen wir nicht
Von gedachtem Jahre ab wurden dieſer Eid und die eingegan⸗

Verpflichtungen des neuen Schullehrers oder Meßners
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Behörde, eigens aus den übrigen Beamtenbranchen
ausgeſchieden, und als ſelbſtſtändiger Körper aufgeſtellt.
In das Kirchenrechnungs-Protokoll eingetragen, und von ihm ge⸗
ertigt Mitfertiger ſeine Bürgen. Keiner nämlich wurde
Seitens der beiden Vogteien un aufgenommen, für deſſen
Brauchbarkeit und Ehrlichkeit nicht zwei bekannte geſetzte, ange  E
ſehene und bemittelte Männer m oder außer der Gemeinde gut

am die Kirche, bei welcher das Individuumſprachen
wurde, durch eS Schaden, ſo mußten utn Ermanglung

eigener Erſatzfähigkeit ſeine Bürgen herhalten.
Die Eidesforme war eine für alle Fälle eſtimmte, und

autete 7 N ſchwöre zu ott einen Ayd, daß ich als
„aufgenommener Möſfner, Schuelmaiſter vnd Organiſt beim preis⸗
„würdigen Pfarrgotteshauſe nit die alldort vorhan—
„denen paramenta vnd Kirchenſachen mit allen Treuen und
„beſten leiſſe verwahren, vnd dem Dienſt n allen vorfahlenden
„verrichtungen vorſtehen, daf fahlende Einkhommen vnd pfer, auch
„all nderes getreulich auzaigen, vnd nichts von dem Gotteshauſe auf
77•

unſt vergeben: vill weniger in meinem oder der meinigen Nuz
„verwenden, ſondern all und jeds der getreuen Rechnung willen,
„bey der öbl. Gerichtsobrigkeit, dem Herrn Pfarrer vnd enen
„Zechpröbſten anſagen, ſondern auch die mir Anvertraute Ju
75• gen oder Kinder V dem chriſtkatholiſchen Glauben, auch mit
„leſen vnd ſchreiben, ſo vill mein an zulaſſet (mochte oft nicht
„viel zugelaſſen haben) eiſſig vnterrichten. Im brigen aber
„allen Gehorſamb, ſowohl der churfürſtl öbl Pfleggerichtsobrig—
„keit 3 Braunau, als dem Herrn Pfarrer erzaigen ovnd leiſten
„wolle vnd ſolle So wahr mir ott vnd alle ſeine hei
＋. llige Amen.

Vom ahre 1740 bis 1779 kamen Iim Landgerichtsbezirke
Oberweilhardt fünfze olcher Sicherſtellungen vor, indem da
als ſchon die meiſten Pfarren dieſes ezirkes ihre Schulen

ald iſt der Angeſtellte en Muſikant, bald ein Gärtner,hatten.
bald eines bldner Sohn, der leſen und ſchreiben kann,
und die Witwe heirathen will, bald ein Schneider, durch den
das Töchterlein des orfahr Mann und der Gemeinde aus
dem rode ommt, bald en „lediger weehers Knapp, des leſens
vnd ſchreibens gutt Kündtig.“ Immer geſchie die Aufnahme
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Schon Herrſcherin hatte das Kirchenver—

mögen ihres Reiches mnter ſorgſamere aatliche Be⸗—

vom Landrichter nach Bürgſchaft vnd Eid, und auf „gehorſambs
„Bitten“ und ſchriftliche Zuſtimmung des arrers.

Beiſpielweiſe wollen wir eine Bürgſchaft anführen.
M ahre 1740 rekommandirte das Stift Ranshofen einen
Muſikanten allda mit Namen Johann Gaisberger der Gemeinde
Handenberg als Meßner und Schullehrer Es leiſtete ürg⸗
ſchaft, aß e dieſen Johann Gaisberger im Falle ſeiner Un
tauglichkeit wieder als Gemeindeglied von Ranshofen zurück⸗
nehmen und ernähren wolle. 7  daß auch die Kirche Handenberg
5„n entſtehung eines durch ihren Mösner zugefügten chadens
„diſſfalls auf ſattſamen Regreſſ Vns oder villmehr vnſer
„Stüfft anſpruch aben, vnd ſo olglich auch allda die ge
„rende erſetzung ohnfehlbar yberkommen ſollte.“ arauf iſt das
Leibgeding der alten „Mösnerin, protokollirt. Der Johann
Gaisberger muß ihr laſſen: 77  den freyen auf vnd ingang
77½  in em dem daſigen Pfarrgottshauſe aigenthümbli gehö⸗
„rigen Mösnerhauſe, die obere Kammer zu ihrer Liegerſtatt.
* 3) alle re ain Mezen Waiz vnd vter Mezen orn er
„Braunauer Maſſerey, un Schmalz, den Aten al von
＋2

allda gerathenen Obſt Baume her, die nutzung des
„Chantner Crambladls

Intereſſan iſt noch die Anſtellungsurkunde eines interimi⸗
ſtiſchen Schullehrers ochburg (a 1751) von, der ortigen
Gemeinde. Der Gaſtwirth afe ein ega von 400
gemacht, deſſen Zinſen den Jahreslohn eines Schullehrers, den
die Gemeinde bisher noch nicht beſaß, bilden ſollten Der
Meßner dieſes Filialgotteshauſes war unfähig zum Lehramte,
Und ſein Sohn, dem dieſen Dienſt zukommen aſſen wollte,
noch ein Kind e Gemeinde ſuchte und and das Auskunfts
mittel bis zur Befähigung des Praedeſtinirten proviſori einen
Lehrer aufzunehmen. Das Individuum and ich, und mit die
ſem ging die Gemeinde Hochburg einen Vertrag ein, der amt⸗

**
lich in's Kirchenrechnungsprotokoll eingetragen wurde. Er lau—
tet „Nachdeme andre Binder geweſter Wirth ochburg
ſel zu dem löbl Gottshaus hochburg, ſo ein Filial
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aufſichtigung geſtellt und zum Reſſort der Buchhal⸗-

verwieſen Kaiſer Joſeph verſchärfte die Kontrolle;

„zur arre Geretsberg zur vnderhaldung eine S

elmaiſter
„und organiſten dey eſagtem Gottshauſe hochburg mehrerer
„Ehr Gottes vnd Andacht der aldaſiger Pfarrkhünder dergeſtalt
5„400 legirt daſſ auf Zünſung er angelegt vnd
„ſolche jährlich fl dem aufzuſtehlen kommenten ſchuelmaiſter
„vnd organiſten VIII Ssalari deſſen sustentatlion
„gereicht verden en vnd 400 würkhlich aus
„gelihen die gemein hochburg aber, welcher artin
„Peterlechner ovnd Johann Scheithueber zu Mitterndorf alf Be⸗—
„qualdte zugegen, ſich dahin vntereinander verglichen und ver.
„obligirt aben, daſf ſye ſolchergeſtalten dem ſelbſt auch en⸗
„wärtigen franzen hauſer von frydtburg als deſf ſingen⸗ vnd
„ſchlagens Kündtigen Alf men ſchuelmaiſter vnd organiſten auf
„emme wollen daſff Er e  0 von nun an⸗ und biſ ſelber
„allenfahls anderwehrtshin ſich 3 begeben ein anſtändiges ohrt
„yberkommen werden, ſich 3u verheurathen Utt Macht haben
„ſondern yederzeit ediges ſtands verbleiben 0  e dann ihme
„hauſer, Er ängers Allda verbleiben nit Luſt, oder
„die gemain eme einiges miſſvergnügen ette, al
„bevorgeſetzt bleibt halben jahre folche Condition oder
„organiſtensſtelle heimbzuſagen, dann hauſer ſich
Eeln tere ohrt leſe aber umb andern anſtendigen
„Menſchen ovmbzuſehen macht hetten Wobey auch die gemainde
„ſich ahln rklärt vnd fferirt hat daſf ann ein oder anderer
„auf der Gmain bey ſich ergebendten Todtfahl oder
„anderwegs enn geſungenes am halten laſſen gewillt were,
„welches e  0 hedem frey ſtehet vnd hiezue nit genöthigt
„werden kann, für heds ſolches ambt 15 kr vnd kein mehrers
„Auch für yedes m ſo IM leſen, Schreiben vnd rechen⸗
„kun instrulret wochentlich kr zu bezahlen 0 all vor⸗
„benamsſtes nit lengers und ferners, alf biſſ deſf daſigen Meſ
„ners ſebaſtian Peterlechners ſohn Sebaſtian IM ſtandt ſeyn
„wirdt, ſolchen Schuelmaiſter vnd Organiſten dienſt nach COn-
„tento vorſtehen zu vermügen, ſolchen fahl Er, hauſer, vom
„Dien a  e  en vnd dem Peterlechner ſolchen yberlaſſen müſſte
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oder er u nahm die ganze  erwaltung desſelben
aus den Händen des Klerus, und ließ e8 wie anderes
Staatsgut verrechnen. Er führte die Grundſätze der
bairiſchen an  —  — und Polizeiordnung in's Leben ein.

Wir 0  u im Folgenden ezie den Bezirk Ober—
weilhardt im Auge, Un flechten gelegentli und
jene allgemeinen Verordnungen IN publico ecclessiastieis

„Und umahlen nun auch ſich der ſelbſt gegenwärtig ranz„Stadler, Würt Hochburg, in erklärt, daſ er ihme der—
„maligen hauſer vms beſtandtene die Koſt mit ihnen„yber Tiſch verraichen wolle, ſo lang nembli ſelber eym„Dienſt das verbleihen en er Alſo hat man auf ein
„langes Bitten beſagter Pfarrgemeinde von Geiſtl. und
„Obrigkeits indeme herr Pfarrer en Einwilligungs⸗Iſ I geſchi leſe aufnahmb bewerkhet, auch ſolches der
„allſeitigen Darobhaltung willen hiemi dem Protokohll einver⸗„leiben wollen, wie dann ſamentlich das andgli iey„ſtattet haben.“

ber abge⸗
Man 1e aus dieſer Urkunde, für das leibliche Wohl der

Schullehrer damals faſt ſo geſorgt, wie etzt Die Koſt mit
dem 1 u  *  ber Tiſch Am zwanzig Gulden des ahrs, fürjedes Kind pr Woche zwei Kreuzer Lohn, und für ein Seelen—
amt, was noch Im weiten ſteht, fünfzehn Kreuzer; Schul—meiſterherz was du me

＋ Hingegen that's amals
auch ein Schneider, 1  „ain weebers knapp“ ein Gärtner, ein Mu⸗—
ſikant zu dem Geſch

Aber die wiſſenſchaftlichen Forderungen einen Schullehrerfortwährend ſteigern, mit überſchwenglichen Pathos von der Hochwichtigkeit dieſes Amtes reden und ſchreiben, das Selbſtbewußt—ſein des Schulmannes auf das höchſte hinaufſchrauben, ohneIm Stande zu ſein, ihm ein dieſen Vorderſätzen entſprechendesEinkommen anzuweiſen: ſolches mach unzufriedene Leute, welche
zu den beſtehenden Verhältniſſen, die ihnen ihrer Meinung nachnicht erecht werden, ſelbſt keine Neigung aben, und auch ihrenZöglingen keine einflöſſen. Die der letzten ahre liefertden Beweis für dieſe Behauptung.
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Uber Behandlung des Kirchenvermögens ein, we
IMm erwa  2  hnten Bezirke zur Ausführung kamen

Eine der erſten Verfügungen nach der Uebernahme
des Innviertls 7 daß ſämmtliche den Kirchen
und en der Bruderſchaften vorhandenen Obliga⸗

eingeſchickt werden mußten, Der Befehl datirt
vom April 1780, und ging von der Landeshaupt—
mannſchaft Linz aus. Er autet: „Vermög gnädig⸗
„ſter nbefehlung, ſollen alle vorhandenen Obliga⸗
ionen 20 depositorum eingeſchickt werden

Die einzige Pfarre eter bei Braunan ſandte
be dieſer Gelegenheit 8169 nach inz

Mit Verordnung 21 Mär  F 1782 ſind alle
Kirchen⸗ Uund Stiftungskapitalien fundo ubhco
anzulegen,

Ein halbes Jahr ſpäter (Verord, 10e
Urfte kein Stiftungskapital mehr aufgekündet verdedur  ohrne Einwillignng der geiſtlichen Kommiſſion.

ünfundzwanzig Jahre ſpäter durfte ni mehr
veräußert werden ohne landesfürſtlichen Konſens Dieſe
etztere Verordnung führen verbotenus eil
ne ganz geeignet iſt, ſich über  i, die damalige Sachlage

obrientiren.
„Unſere glorwürdige Vorfahrer haben jedesmal als
77 unabweichlichen Grundſatz angeſehen, daß die
77

ſorge Üüber richtige Verwendung des Kirchen  2

vermögens eines der weſentlichſten e
„und Pflichten des Landesfürſten alssu-
Prem! ecclesiae fautor!Ss Ee CQAIOVLU III

„Custodis ſei Von dieſen heilſamen Abſichten
„und Grundſätzen ewogen, wollen wir das An⸗

enken dieſer Verordnungen erneuern, auf
„gegenwärtige Zeit wenden, un dieſer Abſicht
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„folgende Maßregeln vorſchreiben. Verbiethen
„wir hiemit der geſammten Geiſtlichkeit, 8 ſeyen
„Gemeinden oder einzelne Perſonen, allen Verkauf,
„Tauſch, Aufkündigung, Schenkung, mit einem Worte
„jede Veräußerung eines geiſtlichen Vermögens ohne
„durch die Landesſtelle angeſuchte Bewilligung.
52) Erſtreckt ſich dieſes Verboth auf jede, vd
„immer erdenkliche Veräußerung. 3) Sollte jemand
„dieſes unſer Verboth zu übertreten ſich unterſtehen,
5 ſo wird jedem, der auf bv immer —  — eine Art
„ohne unſerer öchſten Einwilligung etwas dergleichen
＋2 ſich gebracht hat, ni nuur das ſich Ge  —  —
„brachte enfzogen, ſondern derſelbe noch mit einer
en Umſtänden angemeſſenen Strafe angeſehen
„werden. Jenen geiſtlichen Gemeinden un ein-
„zelnen Perſonen aber, die etwas olches bte immer
„veräußert aben, werden bis zum gänzlichen Er
„ſatz des Veräußerten ihre Einkünfte in Beſchlag
„genomme werden. Dem Angeber eines erdu  2
„ßerten oder verheimlichten Realvermögens, Kapi⸗
5 tals, Pretioſen, e verden vier Pro  —  —
„zent dem Werthe des Angezeigten verſprochen.“
Das war der nfang jene Zuſtandes, In dem der

Staat jeden Augenbli u  ber das Kirchengut ver  2  —
fügen kann. Das Ende on ar die Zehendrelu—
tion von 1848, oder vielmehr, das Ende ird
früher oder ſpäter eine ſogenannte Ablöſung des noch
übrig liegenden geiſtlichen Gutes ſein, wenn dieß auch
vielleicht der Wille dieſer oder jener hohen Perſon
noch für ein Menſchenalter verhindert.

Um hinter den wirklichen erth des Vermögens
der Kirchen ind Bruderſchaften zu kommen, egte die

Regierung ſchon 1781 ein eigenes Schätzungs—
15
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rototo an Schätzleute vurden von I1 zu Kirche
von Bruderſchaft zu Bruderſchaft ickt, deren
liegende und fahrende Habe aufzunehmen zu ta
riren. Sie  — wurden eigends darauf ceidet Die folgt

„Wir ienach benannte Schätzleuth Schwören zu
„Gott dem allmächtigen einen körperlichen Eyd,
„daß n die zu denen würdigen Gotteshäuſern
„und Bruderſchaften des öbl and und

der„Pfleggerichts Braunau (ſo hieß Bezirk
Oberweilhardt ſeit der öſterreichiſchen eſitz⸗
nahme) „Grundbahre Gütter und Stücker, welche
„uns Ur die Obrigkeit des bemelten Landgerichts
„Vorgezeiget worden, Getreulich und ohne einiges
„Gefährde nach dem wahren Werth In Geld In
„Anſchlag bringen, ind dabei nichts überſehen,
„oder gar zurücklaſſen wollen, weder aus Lieb,
„Gab, Furcht, Freundſchaft, Feindſchaft, oder eigenes
„Mögen willen. Als wahr un ott helfe.“

Das galt den Kirchen und Bruderſchaften. Ein
Jahr päter die Ernirung des wirklichen mn
kommens des Klerus Gegenſtand der gerichtlichen Er⸗
hebungen. Dazu wurden allen Pfründnern ge

Faſſionen abgefordert. Das darauf bezügliche
ikt ddo I 1782, autet

„Nothwendigkeit un Umſtände erfordern ein ver
„läßliche Bekenntniß oder aſſion des geſammten
„Vermögens und der Einkünfte unſerer Säkular⸗
„und Regular-Geiſtlichkeit nach vorliegendem For  —  —
„mular. Es wird alſo der Clerus Sgecularis vom
„Primaten un Erzbi

oſe angefangen bis auf den
„Pfarrer und Benefiziaten eine E  k aſſion
„aller Ind jeder zu den beſitzenden Benefizien un
„Pfründen gehoͤrigen Einkünfte mit einziger Aus⸗
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„nahme des Patrimonialvermögens einzureichen.
„haben. „Wir verſichern uns ſo mehr der Treue
„und Gewiſſenhaftigkeit, als die unrichtigen Fatenten
77  E8  — ſich ſelbſt zuzuſchreiben haben werden, wenn man
„jene unliebſame un ſichere Mittel, Um auf den
„wahren Grund der Sache 1 kommen, bemüſſigt
„ſein wird du ergreifen. Die —  lonen  —  *  0 ſind binnen
„vier Wochen Tage der Publikation des ge
„genwärtigen Patents bey Strafe von fünf Pro⸗
„zent ihres PVermögens einzureichen.“
Das beigegebene Formular nthält gegen achtzig

Kolonnen. In dieſen mußte erſichtlich gema werden:
13 der Beſitz an Gütern, Realitäten (dominikal Ooder
ruſtikal) Zehenden, Renten, Unterthanen, Rechten,
Grundſtücken, der Beſfitz dvon Stiftungskapitalien
genau ſpezifizirt, die Intereſſenerträgniſſe (ob onerirt
oder ni onerirt). 3) Sonſtige Einkommensquellen,
4) Aktivſchulden, 5 Paſſivſchulden, Laſten auf
dem Benefizium. 7 Fromme Auslagen, genau ſpezi⸗zir Reparaturkoſten Beſondere Laſten.

Zum Erſtenmale wird die Papiergröße der Ein  —
abe vorgeſchrieben.

48  — den Styl dieſes Aktenſtückes betrifft, ſowerden wir ſehen, daß ihn dreiſſig Jahre päter eine
andere Verwaltung genau kopirte.

Uebrigens war für die benefieia Simplicia chonvier Monate früher (6/6 derſelbe Befehl Er
und dem widerſpenſtigen Benefiziaten der

Verlu ſeines Benefiziums, dem ungehorſamen Patron
der erlu des Patronatsrechtes angedroht.Nach erwähnten Schätzungen un Faſffionsabgaben
war das Einkommen ind Vermögen der Gotteshäuſer
der Bruderſchaften, des Kurat— und Inkuratklerus

15*
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ſo ziemli aus dem gezogen Es erübrigte
noch, alle andern frommen Stiftungen weß Na
mens immer, derſelben Operation ＋ unterziehen.
Dieß verfügt das Edickt von 2 Ok 1782, In dem
wir die genaue Kenntniß dergleichen Stiftungen
bewundern. Nach dieſem Edikte müſſen fatirt werden
„alle Fonde auf Vigilien, Anniverſarien, Seelenämter,
„ſtille Meſſen, Requiem, ibera, Aufrichtung der Bahre
„und ihre Beleuchtung, Miniſtrirung, Levitirung, Muſik,
„Segen, Roſenkränze und zebethe, Predigten, 4*0*

V

ita⸗
„neien, Hochämter, Veſper, Miſerere, Stabat mater,
„Lampen bei einem Bilde oder vor einem Altare, on  —
ge Beleuchtungen, Novennen un Andachten, Chri⸗
„ſtenlehren, Prozeſſionen, Begleitung des Allerhei—
„ligſten zu den Kranken, Verehrung der Reliquien un
„deren Ausſetzung, Memento, Exerzitien, Metten, Geläute,
„Paramente un ige Kirchenerforderniſſe, Unter—
„haltung der Kirchen, Kapellen, Altäre, Familien—
„grüfte, Grab Chriſti, Statuen und er, Almoſen
„ für Arme, die dafür außer ober uter der
5I bethen aben, auf Armenſpenden In und außer
„den Klöſtern oder bei Herrſchaften, auf Speiſung der
„Kranken, Kleidung der Armen, Beherbergung der
„Fremden.“ Es mußte In dieſer aſſion angegeben
werden, der Name des Stifters, p) der ame des
Beziehenden, der Name des Patrons, d) das Stif
tungskapital oder die ſonſtigen Einkünfte, die auf.
habende Verpflichtung, va dem Benefiziaten,
oder der Kirche, oder den Armen, oder onf wem

dem Erträgniſſe der Stiftung Ufällt, ob ein
Stiftbrief darüber vorhanden, un er iege

dieſe Stiftungen wurden ſpäter eingeſtampft.
Vor der Hand verurſachten die 2.—— darüber
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den beiden Vogteien ungeheure Arbeit und mitunter
viel Verdruß.

Bezweckten die vorſtehenden Erlaſſe die genaueſte
Evidentſtellung des Kirchen-, Pfründen un Stif
tungsvermögens 0 ermangelte e8 den folgenden
Jahren nicht olchen, velche was
Iunmner A  I. Alterationen ſichern ſollten Sos 3. B
40 107/⁴ 783 eine zUr Sicherſtellung der Funda⸗
tionskapitalien un des geiſtlichen Vermögens Einen
Monat ſpäter (Qddo 16/2 wird den Geiſtlichen
verbothen, Kapitalien auf ein Gotteshaus aufzunehmen
00 83 Ird das Fiskalamt der Ver—
tretung der geiſtlichen Und milden Stiftungen Mn

Prozeſſen etraut; und alle Obrigkeiten verden an⸗;

gewieſen, olchen Fällen dem Fiskus hilfreiche
Hand mit Beweismitteln zu hbieten U.

Nach Aufführung dieſer allgemeinen Normen, nach
welchen das Kirchengut Il Oeſterreich ortan behan⸗
delt werden ſollte und welche auch für as neu
akquirirte Innviertel Geltung erlangte, wollen wir zu
unferen ſpezielleren Akten zurückkehren

Die Manipulation der jährlichen Kirchenrechnungen
pwuüurde nun ene andere,

Wir en geſehen, ie noch tief herein in's
achtzehnte Jahrhundert die veltliche Vogtei die Sache
ziemlich ſummariſch behandelte Es galt
APproximativen Schätzung des Kirchenguts Erſt Ant
Mitte dieſes Säkulums erirte ſich der Staat nicht
niehr als begünſtigter Patron, ſondern als berechtigter
Kontrolleur. Dennoch war die Verwaltung wenigſtens
zur Hälfte bei der zuſtändigen Behörde, Ind vurde
0 zu ſagen edelmänniſch eführt Jetzt anders.
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Der Landrichter repräſentirte auch unter Eſterreichi—

ſcher Herrſchaft die weltliche Vogtei üÜüber die In ſeinem
Bezirke befindlichen Gotteshäuſer Kultusſtiftun—
gen. Aher ſtatt ſummariſcher Ueberſichten mußte
fortan genau detaillirte Rechnungsoperate ährli aOIn
die Buchhaltung einſchicken, welche Punkt f.  Ur Punkt
koramiſirte. chon bei de erſten Rechnungslegung
des Vogteibezirkes Braunnau, ann0 0  80 beanſtan—
dete ſie die Auszahlung aller 2—  ner Stiftungen, Or
Üüber keine Stiftbriefe mehr vorhanden varen Fer
ner 3809 ſie den Pfründnern un Meßnern Bezüge
ab, die ſie laut Erläuterung der weltlichen Vogtei
ſeit urfürdenklichen Zeiten genoſſen, die ſoge—

CF.
nannten Opferdrittel. Sie handelte mit den Hand⸗
werkern Glasſcheiben, Un führte mn ihrem
Kanzleiſtyle jene derben Verweiſe QTR beide Vogteien
ein, wegen welcher ſie tief herein II unſer Jahrhun—
dert berühmt war. Wenn Wwir un die Macht un
das Selbſtbewußtſein eines weiland churfürſtlichen
Landrichters vorſtellen, bie die alten Leute In Un⸗
ſerem Aufwachſen davon erzählten: ˙ würden wir
viel darum geben, könnten wir noch das Geſicht eines
olchen Landrichters n dem Augenblicke ehen, wo Er
ſeine Arheit von irgend einem bisher ignoten Rech

Damals war Enungsrevidenten herabgemacht las
einen Landrichter noch twas ＋

eres, als heut—

zutage. V da hat die Zeit viel nivellirt.
Wie angefangen, die Rechnungsbehörde das

Syſtem der Beanſtandungen fort. Anno 780 wurden
der Speiswein für die Kommunikanten geſtrichen, dem
Meßner Abzüge gemacht, Kinderlehrgeſchenke und die
Remunerationen für Fahnen⸗ und Baldachinträger am

E mit genauer Noth paſſirt; jede
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usgabe für Kirchenbedürfniſſe ohne vorherige ati
fikation der Regierung glatterdings verbothen

Die Uchhalteriſchen Verweiſe werden jetzt obli—
gat, Uund wiederholen ſich alle un0 1782
ei e der Erledigung: 77  8 wird em Rechnungs⸗
„führer hiemit aufgetragen, bei Führung ihrer Rech⸗
*2 Hinkunft beſſere Aufmerkſamkeit 5 haben. 74

un0 77 wird dem Rechnungsleger ſolche
„Unordnung iemi ſogeſtaltig verwieſen, daß, ſie
„künftig nicht eſſere Ordnung beibehalten x  7 man
„ihnen derlei 10 Lielen ehlern elegte Rech
„nungen zur Umarbeitung zurückerſtatten werde nuno0
1784 77  e Rechnungsführer haben Ur  „, die Zukunft
„auf beſſere Ordnung ſich 1 wenden, damit derlei
„Ungereimte Beilagen Ui mehr beigebracht erden,
„widrigenfalls ſolche als unächt zurückgelegt werden

Wir„müßten 76 1 0 fort bis 1805
werden vielleicht u Laufe der Erzählung noch dann
und wunn Gelegenheit finden, dergleichen „Putzer“ der
ichte 3u überliefern.

Es iſt übrigens ehr wahrſcheinlich, daß der Chef
dergleichen nicht ·duf ſich allein liegen ließ, ſondern reich—
lich davon HMun ſeine ſubordinirten Kanzleiindividuen,
Nn die geiſtliche Vogtei, an die Zechpröbſte, Meßner

dgl abgab Es Wwar halt die nämliche Geſchichte
In den fliegenden Blättern Wenn Sr Gnaden

Herr Landrichter Eine Naſe bekömmt, bekömmt der
Herr Aſſe ſſor bn zwei, der Amtsſchreiber drei U.

———— bis herab Gerichtsdiener, welcher deren
chon enn Dutzend zwiſchen Augen und Mund au  —
ſitzen hat

Anfangs vertheidigte ſich die rechnungslegende
welfliche Vogtei iemli kouragirt Ihre Erläute—
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war kurz, entſchieden, faſt immer zum Vor—

el der angegriffenen Stiftungen und Pfründner
und ſonſtigen Bezugsberechtigten. So B ſagt ſie
zu dem projektirten Abzug vier Gulden ährlich,
den der Meßner von Handenberg fortan erleiden ſollte
„Der Dienſt dort E  — ohnehin E ſchlecht, dbaß * zum
„Bettelngehen, folglich iſt Hi Abzug gar nicht thun—
„lich. „Man QInn aus Mangel AN Schreibern nicht
„ ſo viel Zeit auf die Verfaſſung der Kirchenrech—
„nungen verwenden „. U.

Die Vertheidigung der Pfründner und ihrer Nu  —
tzungen geſchah dvon ihr mitunter auch Im eigenen
Intereſſe; denn auch Über den Sporteln der welt—
ichen Vogtei von Kirchen Stiftungen hing der
buchhalteriſche Yatagan. 0 beanſtandete ſchon
Anno 1784 die Rechnungsbehörde bei der Kirchen  —
rechnung für Handenberg dem Pfleger zu Braunau
5* für Einbringung des Kirchenzehends; em
Gerichisſchreiber 92 kr für Zuſammenſtellung
und Mundirung der Kirchenrechnungen des Vogtei—
bezirkes; ebendemſelben für Aſſiſtenz bei Oeff.
nung der Opferſtöcke Uch em eger zu Braunau
die Reiſediäten zur Opferſtocköffnung Am Filialgottes—
hauſe Aſchau

„Ii nicht einzuſehen, ei es, warum wegen
„dem gehaltenen Jahrmarkte 0  u Barthlme Aſchau)
„und der Opferſtocköffnung daſelbſt der Land  2
„richter und Gerichtsſchreiber gegenwärtig (yn,
„für eede 12 kr Reiſegeld verausgabt
„werden müſſen, eil leſe Verrichtung on dem Ge⸗
„richtsſchreiber allein auch üglich beſchehen, und
77 wenigſtens das verausgabte Reiſegeld pr kr
27  Ix den Landrichter hätte rſpart werden können.“
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noch werden Im ahre 1785 die Diäten
der weltlichen Vogtei beſchränkt, und „Bedacht ge
nommen, daß das Kirchenvermögen durch derlei un

*  hlige und unnothwendige Ausgaben fürderhin nicht
wieder nach alter Art aufgezöhret werde.“ Ueber
die ungemeſſenen Bezüge der Beamten namentlich ird
bemerkt, „daß ohnehin ſelbe 0 eichlich eſoldet ſind,
und nan nicht zugeben kann, daß für eine ſo unbe—
deutende Arbeit 0 unpaſſende Geldbeträge dem Kirchen—
vermögen entſchleppet werden.“

ES wäre ungerecht, wollten wir hier den guten
Willen der politiſchen Verwaltung ableugnen.

Die Kapitalien der reicheren Gotteshäuſer hatten
hisher den ärmeren Kirchen V  ul Zeit der Noth ohne
Zinſen ausgeholfen; was In ſolchen Fällen 9 n
der Ordnung ſcheint Das ſollte aufhören. In
den Rechnungsanſtänden 1787 2. eS:

77 ſind alle bei den verſchiedenen Gotteshäuſern
„Unverzinslich anliegende Kapitalien von Jahre
5⁵„1788 angefangen einzutreiben, und In öffentlichen
„Fonds anzulegen. *9  och iſt die Eintreibung der
„geſtalt vorzunehmen, daß den Einnahmen der
„betreffenden Kirchen nicht unerſchwinglich werde,
5„Wo zugleich das Augenmerk dahin 8u richten iſt,
„womit durch Einſchränkung der Muſik, Beleuch—
„tung, der mehreren Oellampen, überhaupt aller
„übrigen Ausgaben, welche Theil entbehrlich,
„und nicht geſtifte ſind, jene Erſparniſſe rzielt
„werden.“
rſparniſſe llen auch rzielt verden am Kirchen—

wachſe, Weihrauch, S  1e  Ulver an Frohnleich—
namsfeſte, AIm Johannsſegen (Wein), Renumera—
tionen der für die Einhebung der tiftungsbezüge In den
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Städten nöthigen Agenten, an Sängern und San
9e  ne bei Bittgängen oder ſonſtigen Kirchenfeierlich
keiten an Fahnen— Himmelträgern U E.
Alle derlei Ausgaben wurden von theils jähr⸗
lich beanſtandet heil beſchränkt theils geſtrichen
an ſieht die Sache ſt un Stadium getreten,
wo ruimtrte Familien ihre Domeſtiken abdanken, und
den Speiſezettel Tag zu Tag ängſtlicher revidiren

Vor der ehernen Rechnungsform mußten alle ge
müthlichen Gebräuche weichen. So B vurde In
den Filialen Pfafſtett un Burgkirchen jährlich den
Kindern am Tage ihrer Oſterkommunion Meth gereicht
auf Koſten des Kirchenvermögens. Es geſchah wahr⸗
ſcheinli Folge Eener Stiftung; jedenfalls ſeit Uun-

fürdenklichen Zeiten Auch dieſe Freude wurde den
Kindern un den Aeltern geſtrichen

Es iſt ſonderbar übrigens daß man einerſeits die
Nothwendigkeit der Erſparungen einſah, anderſeits
jedoch el Quellen verſtopfte, denen ſich bis⸗
her das Kirchenvermögen erlabt hatte So Wwa  d on
906 28/8 779 verboten, daß keine geiſtliche Kommu⸗—
nität Gelder aufnehmen dürfe Unter der Bedingung,
daß jemand zeitlebens unterhalten werde, gegen dem,
daß nach deſſen Abſterben das auſgenommene Geld
dem Kloſter verbleibe autVerordnung 4d0 2879
779 ſind alle Vermächtniſſe auf Lampen, Altäre Uund
Meſſen abzuſtellen. ne ſolche Quelle waren auch
die freiwilligen Opfer, die jährlich zum Unterhalte der

1e beKirchen dte Opferſtöcke gelegt wurden
10 manchmal geweſen, beweiſet z daß
der Pfarrer zu Feldkirchen von der einzigen Filial  —
kirche Aſchan jährlich V  ber 120 Opf  II 309
Im 0  re 1785 mußten alle Opferſtöcke bis auf
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Einen (für die Armen) ans den Kirchenmauern heraus
geriſſen und erden Der exequirende Beamte
M Vogteibezirke Braunau nahm glei aAurer m
die ſeiner Gegenwart die LOperation vollziehen, und
die M die Mauern geriſſenen Löcher wieder verkleiſtern
mußten.

Um die Erſparungen Auf Kultusgebiete CMIII

hafter, zugleich enen beträchtlichen Theil des
Kirchenvermögens mobil V machen, atte dle Staats—
gewalt [Ur die achtziger Jahre dret grohe Pläne zur

Unterdrückung der KlöſterAusführung beſtimmt
und „entbehrlichen“ Kirchen Unterdrückung
ſämmtlicher Bruderſchaften 3) Unterdrückung en
einfachen Beneftzien.

18 dem pekuniären Erfolge dieſer Maßregeln
ſollte der Religionsfond gegründet, und das Lokal—
armenweſen organiſir werden

Von dieſen drei Maßregeln können TeM Vor.
liegenden Materiale nach der Kirchenſperre
un Suppreſſion der Bruderſchaften eingänglicher he
handeln. Denn an Kl ern Innviertl einen
großen orrath ESs beſaß M Ganzen drei
Mendikantenklöſter (Kapuziner U Braunnau, Ried und
Schärding) und drei Chorherrenſtifte 8 XUS Lzu
Ranshofen, Reichersberg und Suben.) Von dieſen
unterlagen die Mendikanten und die 10  el
üben —9 Ranshofen ſollte paler fallen, el  er  —  —
berg werden Eben ſo waren n Braunauer
Bezirke auch nur venige Inturatbenefizien vorhanden;

—0 er den Hergang bei Auflaſſung dieſer Klöſter fehlen
uns die en
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unſers Wiſſens nur jene zu Braunau, die *2  — —  — Kurat
benefizien Umgewandelt wurden.

Als Präliminare der Kirchenſperre — die ddo
11 Dezember 1785 angeordnete Anlegung von Kir—
cheninventarien gelten, womit zugleich ein Verzeichniß
aller Gotteshauskapitalien mit deren laufenden In
tereſſen einzuſenden war. Drei Monate darauf
Urde der Regierung M Bezirke Braunau die
Sperre 29 Gotteshäuſern verfügt. leſe Maß  —
regel traf im heutigen Pfarrbezirk Auerbach die
Ir ring. Im Pfarrbezirk Braunau:

Martin auf en Friedhofe, die Grab
CEhriſti Kapelle auf dem Friedhofe, Se⸗
baſtian neben der Pfarrkirche; die Kapuziner⸗
Ir Im Pfarrbezirke Eggelsberg die Gottes—
häuſer Gſtaig * (damals nach Eggelsberg gehörig),
Heimhauſen, Hörnding. Im Pfarrbezirke
Feldkirchen: Aſchau*, Altheim “, Set Johann

Wald Im Pfarrbezirke Jeging: Valen⸗
tinshaft. * Im Pfarrbezirke Kirchberg: Sie  2
gertshaftz, Teichſtätt*, Bründl zu Saul
dorf Im Pfarrbezirke Lohen: ſtettz, V it
zu Aſtett, Gebertsham. Im Pfarrbezirke
Mattighofen: die Spitalkir  2, Barbara
bei Mattighofen. Im Pfarrbezirke Munderfing:

A — 8 Im Pfarrbezirke Neukirchen: die
Seba  ianskapelle bei der Pfarrkirche *. — Im
Pfarrbezirke Piſchelsdorf: Anna bei der Pfarr—
kirche, Humertsham. Im Pfarrbezirk Rans—
hofen: die Pfarrkirche die Friedhof⸗
kapelle , Michael bei Braunau,
Benno. — Im Pfarrbezirk Ueberaggern: Auf⸗
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hauſen *). Die betreffende Inſtruktion vom 373
86 autete:

⁴„4 Die Inventaraufnahme hat ohne weiters inner—
„halb vier Wochen uinter Leitung der Dekane und
„Vogteibeamten zu geſchehen 2) Bei ſchwerer
„Verantwortung darf m Inventar nichts ausge—
„laſſen werden, was nuur immer dem Gotteshauſe
„gehörig iſt, als Paramenta, Vasa, Olocken, Altäre,
„Wäſche U, wů 4 (bis erad zu den Miniſtranten—
röcken). „Beſonders ſind auch Stiftungen und dero
„Obliegenheiten vorzumerken. Iſt Bericht
„3 erſtatten Üüber Umfang, Größe, Weite, eſtig⸗
„keit oder Baufälligkeit des Gebäudes. Ebenſo
„4) darüber ob ein Friedhof amit verbunden,
„und 5 wie hoch bei der Sperre das Gebäude
„anzuſchlagen ſei?
ierzehn Tage nach Empfang dieſer Inſtruktion

nahm der Landrichter von Braunau In Begleitung des
Dekans Piſchelsdorf, ferner eines Schreibers,
eines Maurerm eiſters und eines Zimmermeiſters die
Inventur der zu liefernden Gotteshäuſer vor, egte
Behufs Erſatz der dabei gehabten Auslagen untermMärz 786 ein Reiſepartikulare Dro Persond 82
von 85 vor.

on am Dezember 1786 gibt ein Re  —  2
gierungserlaß bekannt:

„daß man wegen Entweihung der im Innviertl
„geſperrten Kirchen be dem hierländiſchen Konſi⸗
„ſtorium die erforderliche Einleitung getroffen, ind

Die mit einem Sternchen bezeichneten Gotteshäuſer abenſich durch die Pietät der Gemeinden bis jetzt erhalten.
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„ſelbe Verkaufe zu bringen, ur  „„ nothwendig
＋ findet. Das Pfleggericht ſoll ſie ordentlich ab
„ſchätzen laſſen, und Lizitation anordnen.“
Daß * ſich dabei nicht um Kleinigkeiten handelte,

iſt das Beweis, daß bis zur Stunde von der geſperr—
ten und abgeriſſenen Kirche ae bei Braunau
ein Vermögen 24600 fl in Verrechnung eh
Acht andere Gotteshäuſer, welche die Sperre traf,
hatten M Baiern allein 0  1  — CM WW. aWn-

liegend
W'j  Ir wiſſen nich aber 8 lingt vie herber

Spott, daß die Lizitation der geſperrten Gotteshäuſer
durch die Geiſtlichen don den Kanzeln mußte verkündet
werden Oh ? wann? wie? oder Ur wen? der
Akt der Entweihung vorgenommen werden darüber
rechen ſich dies uns zugänglichen tren nicht aus.

Von einigen proſfcribirten Gotteshäuſern wiſſen
Dir den weitern Verlauf bis zu ihrem Lebensende.
Es geht daraus hervor, daß das Verlangen nach emn
Kirchengute, wovon der Segen noch ehr problematiſch
iſt, bei den Laien nicht beſonders groß geweſen.
Für ſieben Kirchen Iu und Braunau meldete ſich
enn einziger Käufer: das Militärkommando in Linz
Es bot —C8——  —  — ſie, die auf 1744 CM eſchätzt waren,
560 CS vollte die Objekte heils V  U Heumagazinen,
theils zum Feſtungsbaue In Braꝛunau verwenden. Be⸗
kanntlich liegt im Kirchenmaterial ſehr viel Wider  —  —
ſtandskraft.

Dem Kamerale, als Vertreter des Religionsfonds,
dem der aus dieſen Kirchen zugedacht war, Er

ſchien das Angebot zu gering, und e8 erkundigte ſich
9dd0 Uli 1787 beim Pfleggerichte: 77 das An⸗
„gebot dem Schätzungswerthe angemeſſen ſei, und ob
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„ſich das Pfleggericht bei éenmer wiederholten Verſtei

—
Der77  8 eſſere Preiſe zu erzielen getraue?“

Bericht darauf ddo 1472 1788 autete 5  an hat
„die Verſteigerung nochmals verſucht allein 8 hat
„ſich ein Kaufluſtiger glatterdings u gemeldet.“
Nachdem noch dreimal dieſe Kirchen und ihre Area
Im Auffſtriche ausgeboten worden wurden endlich vier

derſelben 293 Ffu an Mann gebracht
n kreisämtlicher Auftrag 800 26/ 1795 eiferte die
Vogtei an, „alles Fleißes zu rachten den unfrucht—
„baren Grund worauf die veräußerte Bennokapelle zu
„Ranshofen an bei Gelegenheit doch wenigſtens den
„geringen Schätzungswerth F2 zu verwerthen

So chwer e8 mit dem Kirchenverkaufe Iu und
Brannau ⁰ ſchwer 68 auch IM u  bri

gen Pfleggerichtsbezirke, wahrſcheinlich I
Innviertl Noch 0 und 790 forderte
die ohe Regierung Bericht über alle noch unverkauften
Kirchen Dieſer Bericht ſoll enthalten ene genaue

ſeines ErträgniſſesBeſchreibung des Gotteshauſes
ſeines Schätzungswerthes, der Zeit der Sperre,
Koſten ſeiner Herhaltung, der Urſache Nicht
veräußerung. Es half wenig. Höchſtens, daß
ſich dort und da en habſüchtiger, kultivirter Schank⸗
wirth dafür intereſſirte, das geweihte Geſtein zu
Enmem Bierkeller, den gewonnenen Schotter als Un⸗-

u,
ger zu verwenden Der Mangel au Käufern mochte
Urſache ſein, daß ein ge dieſer geſperrten Kirchen We⸗
nigſtens ihr Mauerwerk etteten, velches nach un
nach die Anwohner vieder kümmerlich einrichteten

So wenig das Kamerale aus en Grunde un
Nateriale der Kirchen erlöste; 0 venig gewann es
auch bei deren Mobiliare
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Laut Verordnung 30/8 1782 ſollten „die

„koſtbaren Kirchenrequiſiten der aufgehobenen Klöſter
＋ reiche Kirchen, Bisthümer und Prälaturen gegen
„mehre an der Zahl, — Werthe aber gleichkommende
„Vertauſcht werden.“ Noch liberaler war die Ver—
fügung Über das Mobiliar der geſperrten Kirchen: e8
ſollte arme Kirchen verſchenkt werden Doch
wie C5 häufig geht, daß man für die beſte Meinung
den ſchlechteſten Dank erntet, o auch hier. ie An  2  2
wohner der ſupprimirten Gotteshäuſer ſaͤhen mit Er
bitterung der Ausleerung ihrer Kirchen zu, worauf
ihre Aeltern und Vorältern ſo manchen Gulden ver  —

vendet hatten. War 10 oft kein einziges, Uur einiger⸗
maſſen bemitteltes Gemeindeglied darunter, das nicht
ſelbſt zur Zierde oder Herhaltung ſeiner Dorfkirche
beigeſteuert 0  E, oder wenigſtens agen onnte:
77

ieſe Glocke, dieſes Bild, dieſen Stein, dieſen Altar,
„dieſes Meßgewand, dieſe Fahne, dieſes Rauchfa  5, dieſen
„Leuchter, dieſen Kelch ùu. W hat mein Vater, mein
„Ahnherr, meine Mutter, mein Bruder, mein Pathe,
„mein Mann, mein Weib, mein Sohn U ſ. w her⸗
„geſchafft.“ Ind jetzt wuüurde dieſe Kirche, die
herum ſie in ihrer Jugend geſpielt, an die ſich ihre
früheſten und froheſten Erinnerungen nüpften, Vor

ihren Augen ausgeleert und niedergeriſſen!
Nicht ſelten artete der Unmuth in Widerſetzlichkeit

aus O0 von dem geſperrten IX  ein
Valentinshaft nebſt andern Mobiliare auch die Thurm  —  —
uhr na dem neun Stunden dort entlegenen
Ueberaggern gebracht verden Der damalige Expoſitus
dieſer etztern Station wurde zur Einholung dieſer
Spolien eorder Er erzählt in ſeinem Berichte
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das Pfleggericht Braunanun ddo 788, wie ＋
dabei hergegangen:

„Ich 0  e den getroffenen Anſtalten 3 olge mit
„drei Wägen die neun Stunden weite elſe Uunter
„nommen, die benannten Geräthſchaften abzuholen,
„Welches alle  U außer der Thurmuhr unter vielen
„Widerſpruch einiger widerſetzlicher Bauern erhalten
„habe. Da aber eben dieſe eiſerne 9r das
„Beträchtlichſte und für uNothwendigſte iſt,
„auch Unerheblichkeit des übrigen Geräthes
5„am neiſten die Reiſekoſten bezahlen muß ſo ergeht
⁷⁵„An ein öbl Landgericht mein öfliches Erſuchen,
„dur dero Verwendung Ind Auſehen e8 zu be
„wirken, daß mir au  fol verden muß
„Kann aber dabei Voraus verſichern, daß eS
„des ganzen obrigkeitlichen Anſehens und icherer
„Veranſtaltung bedürfen wird, von der Unge  —  —
77 ſtüme einiger Ur Kaſpar Wimſperger
„Widerſtande animirten Bauern nicht gehindert 3u
„werden, als welcher Wimſperger ſich nach meiner
„Abreiſe von Haft gewaltthätig zu widerſetzen .„frecht; unerachtet vorhin das kreisamtliche Schreiben
„vorgewieſen ard In der zuverſichtlichen Hof⸗„nung“ u
Man ſieht aus dem SchreibeR, dieſer Prieſterhat keinen kR Gefühl —  2.  —— das Leid der Gemeinde

Valentinshaft. Er kann ni einmal begreifen, daßſo Ctwa wehe thun könne. Er läßt ſich Elder Exekution brauchen.
Wir wiſſen nicht, wie an-⸗ oder unangenehm die

ſer Inzidenzfall dem Pfleggerichte Wwar. er * eEr
ließ den Amtmann zu Munderfing folgendenBefehl
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wird euch hiemit der genaue uftrag

„gemacht, daß ihr nicht nur die zur Wecknahme
„der vorhandenen Uhr ſichere und gute Anſtalten
＋ eL Stille kreffen, ſondern auch ihr
5e  en aufn Montag den Dezember In eL
„Frühe, und möglich volr Anbruch
„des ges IM Orte Haft erſcheinen, und denen
5„von Uiberäckern zur Wecknahme der Uhr ankom⸗
„menden Perſonen auf alte mögliche Weiſe au die
„Hand gehen en Vollzug uU

Auch dem Expoſitus von Ueberaggern ind dem
Pfarrer zu Jeging wurde angezeigt:

„Daß aufn Montag den Dezember eLr
„Frühe die Uhr Iu EL Stille der Amt⸗
„mann dvon Munderfing abnehmen aſſen ſolle, da
„mi hernach ohne alle Hinderniſſe der
„widerſpänſtigen Bauern nach Uiberäckern rans
„ferirt werden möge. V

Das Pfleggericht andelte dabei konform der
Allerhö  en Meinung, velche ſich dudo 22/6 784
dahin ausgeſprochen:

„daß die Veräußerung der herabgenommenen (von
„den Altären) er Uund Pretioſen zum en
„der betroffenen Kirchen der höchſten Abſicht
„gemeſſen ſei, ſei darauf zu ſehen, daß hiebei
„kein Aergerniß beim Volke verurſacht werde  5 und
„daher ſind die ſilbernen un goldenen er viel—
„mehr an das Münzamt. zur Einſchmelzung gegen
„Erhaltung des iunnern erthes einzuſenden, beim
„Verkauf der übrigen Pretioſen aber mit thun⸗
77  1  1 Behutſamkeit vorzugehen. 7

Die Lage iſt analog mit der unſern, un dieſe ſo
mißli wie jene mne aßrege bleiht immer miß⸗
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ich, zu deren Durchführung ſich die geſetzmäßige
Obrigkeit der finſtern Nacht bedienen muß Am ſich
des allgemeinen Odiums zu erwehren. Daß unſer
Fall kein einzelner beweiſet, daß ſchon nahe ein
Jahr vorher (Qddo. 26/2 die Regierung ber
öſterreichs zUur nachſtehenden, eiſung ſich
veranlaßt ſah

wird den Beamten und Seelſorgern bedeutet,
„daß, wenn ſie, ſtatt die Befehle wegen Exereirung
„der Kirchen, wegen Transferirung der Fridhöfe,
„wegen Vertheilung der Paramenten tn beſchei
„dener Stille zuů vollziehen, es vielmehr den
„Unterthanen publiziren, ſomit zur Weigerung
„aufzufordern ſich unterfangen, 10 wohl gar hät
„lichkeiten verurſachen würden: ſie als öffent⸗
„liche oder heimliche Hintertreiber der guten Sache
„mit gebührenden rn anzuſehen wiſſen werde.“
Was ieg nicht Alles in dieſer einzigen Ver  —

warnung?!
Wie erwähnt, wurden zugleich mit den „über—

flüſſigen“ Kirchen auch die Bruderſchaften überflüſſig
erachtet. Mittelſt Hofdekr. vom März 783 vnr
den die Bruderſchaftskapitalien em Schulfond gewid⸗
met. Siebzehn Tage ſpäter ird den Confraterni⸗

verboten, dvon ihren Realitäten zu ver
äußern, Pretioſen zu verkaufen, ein Kapital aufzu⸗
künden oder aufzunehmen. N I 1783

die Welt das ſeltene Phänomen, daß
ein Motuproprio der Staatsgewalt eine Bruderſchaft

die „der allgemeinen Nächſtenliebe errichtete, und
alle Abläſſe der bisher beſtandenen Bruderſchaften auf
ſie zu übertragen erklärte. Unter inem wurde den letz⸗
tern ihre Suppreſſion notifizirt.

16*
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Die im angezogenen Dokumente ausgeſprochenen

Grundſätze ſind 1) Die erweislichen Beiträge
der Mitglieder ſollen ihren Gebern zurückgeſtellt, die
Ueberſchüſſe für Trivialſchulen Herwendet werden
2 D  1e dvon Bruderſchaften geſtifteten Aemter und
Meſſen ſollen für die Abgeſtorbenen beibehalten ver
den; für die Lebendigen aber mit dem Abſterbe des
etzten Mitgliedes aufhören. 3 Im Falle Mit
glieder einer Bruderſchaft in Betreff der rag 77  b
ſie und ihr Vermögen dem euen Inſtitute der allge
meinen Nächſtenliebe beitreten wollen“ nicht  einig
wären, gilt die Stimmenmehrheit. 4 Friſt der
Erklärung auf obige Frage ſind zwei Moönate

Im Intereſſe der Bruderſchaft der allgemeinen
Nächſtenliebe wurde ddo. 23/2 784 verfügt „daß
Legate für die Bruderſchaften auch I 4 ch U fhebun 4
derſelben noch angenommen werden dürfen.“

PVorſtehende waren die allgemeinen Verfügungen
U  *  ber dieſe Inſtitute. Im Pfleggerichtsbezirke Braun⸗—
QAMu exiſtirten ech Bruderſchaften mit zweiundzwanzig
iltalen Für alle dieſe hatte die letzte Stunde e⸗
ſchlagen. Die Vereinigung des Geß  ftes begann mit
einem Pfleggerichtspatente dd0 20/7 786 an alle
Bruderſchaften, vorin „5JUur Uebergabe der Geräth⸗
ſchafte arme Kirchen und ſonſtige Armen, auch
zUr Vertilgung der Bruderſchaftsſtäbe und Schüdertaufgefordert wurde

Die vorliegenden Materialien geben keine Auskunft
über das Vermögen dieſer Inſtitute uim Augenblick
ihrer Unterdrückung; ehen ſo wenig über den Erlös
aus ihrem mobilen und unmobilen Eigenthume. Eine
Andeutung hierüber mag m der ſein, daß
aut Zahlungsakt von 1787 die Allerſeelenbruderſchaft
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zu Piſchelsdor freilich der reichſten ganzen
Bezirke) noch IM erwähnten 137 54 kr
Steuern zahlen mußte. Die ausſtändigen Kapi
talien der Bruderſchaften nach ener Verord—
nung 1789 innerhalb ünf his zehn Jahren
AIn das Kamerale heimzuzahlen. Darüber eh Ur

kundlich feſt, daß eH 1788 und 789 über
7100 fl CM abgeführt wurden *)

Urſprünglich war das Vermögen der Konfraterni⸗—
täten für die Lokalarmenanſtalten beſtimmt jedoch
ſpäter, au zitirter Entſchließung von 783 dem
deutſchen Schulfonde zugewendet Ein Bericht des
Pfleggerichts Wildshut 4d0 793 befagt daß
die unſicheren Ausftände der Bruderſchaften den Orts
armeninſtituten hie Uund da verblieben,
2 wohl n die drei großartigen Maßregeln

der Regierung: Suppreſſion der Klöſter, Kirchen,
Bruderſchaften und ſimplen Benefizien, M Amtsbezirke
Braunan ertragen? Wir wiſſen es nicht Wahrſchein⸗
lich blieb auch hier wie anderwärtig der Erfolg binter
den Erwartungen zurück Abgeſehen 9on der natür
en Irrentabilität Hvon dergleichen Operationen kamen

vielleicht auch dießmal leichtfinnige Verſchleuderung
der Verkaufsobjekte, aufzehrende Gerichtskoſten, auch
wohl Veruntreuung Noch M Jahr 1835 klagte
enn Erla des Innkreisamtes dd0 157/¹1 bitter „Über
die leichtfertige Gebarung mit dem Vermögen der 9e

dem Gerichts—Amtliche Beſcheinigung dd0 788
oten von Braunau Kameralzahlamte inz ausgeſtellt 4*  ber
2778 kr 0 detto vom 788 über 2⁰

O fl

Buchhalteriſche Hauptkonſignation dbom 789 Zahl
amt Linz vom 2577 789
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ſperrten Kirchen Der Religionsfon dem zu e
dieß geſchehen o den wenigſten

Nutzen davon.
Der Religionsfond. — W'ẽü

Ir dürfen als bekannt

vorausſetzen, wie er gebildet, ind wie bis die
Zeiten verwaltet worden Die biſchöfliche Kon⸗

ferenz in Wien, die Adreſſe der Kirchenprovinz Salz
burg (1848), die Wiener Kirchenzeitung haben uns
dankenswerthen Aufſchluß darüber egeben Wẽj

te *
übrigens au damit gekommen ſein mag, ſo viel muß
man anerkennen mmier erfreute ſich dieſer Fond
der größten ſtaatlichen Pflege; und * war Grundſatz,

Einnabmen zu mehren, und ſeine Ausgaben mög⸗—
ichſt zu mir In Folge dieſes Grundſatzes
wurde ihm bald nach ſeiner Organiſirung auch das
noch diſponible Vermögen des Ordens der Tertiaren
einverleibt noch ddo 83 die Interkalareinkünfte
der Bisthümer und Pfründen zugewieſen Zu ſei⸗
nen Ausgaben gehörten inter andern

die Dotation der Seelſorger, die Errichtung
nd Inſtandehaltung der Kirchen und Pfarrhäuſer auf
den neuerrichteten Pfarren un den weiland den
gelaſſenen Kl  ern inkorporirten Pfründen. Solches
fiel dem mobiliſirten Kirchenfonde ba zu ſchwer,
arum ward 90 297¹ 783 von hoher Stelle erl  dutert,
daß der Religionsfond zUr Dotirung der Pfarrer
geeignet ſei; die Dotirung der Kirchen und Gebäude
bei neuzuerrichtenden Pfarren Uund Lokalien habe von
den Patronen zu geſchehen m ihm ſelbſt die erſtere
eichter zu machen, nahm zur Sufſtentation der
ihm anheim gegebenen Pfründner ein Kongruaausmaß
von nur 400 fl und 300 Jahreslohn an Auch
dieſen ſtandesgemäßen Gehalt hat der genannte Fond
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nirgends voll auszubezahlen, da 3 ſeinen Gunſten
bera den Pfründenieſſern, Stolerträgniſſe, Stiftungen
und andere lokale Einkommensquellen In die ongrua
eingerechnet werden; der Fond darf um ſo viel
weniger Jahreslohn ahlen, als dieſe Lokalquellen
taxäirt ſind Die Verwaltung iſt bedacht, bei jeder
Vakatur eine Reviſion dieſes zufälligen Ein⸗
kommens I Gunſten dieſes Fondes vorzunehmen.
Immer noch ſind eS u  33  ber 800 Pfründen m den V

ſter
reichiſchen V  anden, die von der Unterſtützung vieſes
Fondes eben, obwohl viele zu Kaiſer Joſephs Zeiten
neuerrichtete Pfarrſtellen zu nfange dieſes Jahrhun⸗
derts wieder reunnionirt wurden, ſei's ans Mangel
Geiſtlichen, ſei's anderer Inkonvenienzen halber, welche
ſich aus der nothwendigen Beſetzung der Seelſorg—
ſtationen mit jungen Zoͤglingen des Generalſeminars
ergaben.

4e Suſtentation er unbepfründeten oder
nicht ans ſonſtigen Qnellen unterhaltenen Geiſtlichen.
Dazu gehörten die unbepfründeten Relikten der auf⸗
gehobenen Klöſter; 3 gehören letz noch die ſoge
nannten Defizienten, Der ——

—ν

taat linirte auch be letz—
ern zu Gunſten des Religionsfonds lant Hofdekret
ddo 2271 1784 „daß er fortan uur die Unterhaltung
„jener attung Defizienten V  1 übernehmen habe,x el
„gemeiniglich unter dem Namen Emertitl verſtanden
„werden.“ Zweihundert Gulden gibt der Fond
„Unterhaltung“ der Defizienten.

Die Perſolution der auf dem admafſirten Kir
chengute haftenden Meßſtiftungen. Um en on
nicht wehe zu un, 0  e der Staat glei anfangs
die are von zwölf reuzer pr Stipendium aus
geſprochen. Als ſelbſt dieſer Beirag auf den Schultern
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laſtete: obligirte man kurzweg jene Seelſorger zUr
Uebernahme dieſer aſt, welche irgend eines ezuges
aus dieſem on  e ſich erfreuten,

Bei dieſen 7  •  0  elen Rückſichten, die man ſeit jeher
auf das Gedeihen dieſer Anſtalt genommen: iſt es
doppelt 3u verwundern, wenn kein entſprechender Er
folg rzielt vorden.

Während der Mobiliſirung des Kirchengutes mM

Großen, wogegen kein einziger Proteſt ener höhern
oder ni-iedern geiſtlichen Stelle regiſtrirt iſt fuhr die
Buchhaltung alles Ernſtes fort m Kleinen Erſ.

un

—

—
gen fur Kirchen nd Stiftungen zu erzwecken hre
Sorge äußerte ſich fortwährend nach zwel Seiten hin
Wie beim Religionsfonde, ſo auch bei einzelnen Kir⸗
chen 4) auf Beſchränkung der Ausgaben, und b) Auf⸗
findung Einkommensquellen

Wir 0  en chon oben erwähnt Wwie el nach
Uebernahme des Ländchens dLon Baiern Unter
ſagung des Kindermeths des —

0

1

*

.

annsſegens der

der Quantumsvermin—Streichung des Opferdrittels
derung don Kirchenwach lrcheno Weihrauch dgl
von der Buchhaltung debutirt worden Aber mit
Beſchränkung genannter Artikel war das Feld der
Erſparungen noch nicht erſchöpft Anno 1785 wurde
das ſogenannte „Mallgeld“ den Pfarrern nich mehr
paſſirt un0 1786 vurde die Zahl un der
Preis der Hoſtien beanſtandet Ann0 1795 bei der
Ir Gilgenberg die Ausgabe dvon 2 ½ kr ſur die
„Singer aus Ranshofen“ Anno 798 bei der
ir Peter die Anſchaffung eines Breviers für
die Ir Ebenſo der Bothenlohn [Ur Abholung
der heiligen ele vom Dekanatsſitze Auch der

Lohn für Reinigung der Kirchenwäſche Anno 803
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wurden dem eßner don Schwandt 39 kr
onto für Reinigung der Kirchen

ſche geſtrichen.

Dieſer QArn Scholarch hatte überhaupt kein Glück
mit der Rechnungsbehörde. Jah für ahr mußte
int Pfleggerichte erſcheinen, dort laut Auftrag der
Buchhaltung enen ämtlichen Verweis ſeiner Unſpar⸗
keit mit Oel, ach un Weihrauch l 9
zu nehmen. Im nämlichen — 1803 bekam
der Todtengräber von Peter auch die eiſung,
5Meu ſoll ſich inskünftig ſein Grabſcheid auf eigene
Koſten ſpitzen laſſen ＋. Auch wurden daſelbſt keine
ſchwarzen Tücher nehr für das heilige Grab
plazidirt.

tele Anſtände gab §8 mit dem Speiswein. Dieſer
wurde bisher In den meiſten Gegenden de Innviertels
den Kommunikanten nach Nießung der eiligen 1E
gereicht, entweder zur Hinabſpühlung derſelben, oder
als emn aus der Reformationszeit ſich herſchreibender

Die Buchhaltung wollteIa der Geſtalt
den Trunk Urchau nicht paſſiren, die Gemeinden ihn
durchaus nich fahren en Die Schwandtner

Anno 1805 erläutertenamentlich wehrten ſich darum
der Pfleger dvon Braunanu gemä Bericht des —  **  arrers
don Schwandt Wie blg „Sobald den Pfarr  —  2
„kindern den Speißwein nimmt, 10 geben nicht
„mehr auf die Tafel; und das Gotteshaus verliert mehr
„dadurch ſeinen Bezügen 77

Die Buchhaltung nit dieſer Erklärung ni
zufrieden, un forderte das Gericht Auf, der Gemeinde
die Nothwendigkeit des Sparens vorzuſtellen, un
enn das nicht nützen ſollte, ſie mit der Hypokriſe
zu beſchwichtigen, daß man, das Gotteshaus—
vermogen In beſſeren Umſtänden ſein ird den Speis⸗
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wein wieder erlauben werde.“ UTl SaCTaA fames, ad
quid moftalig Cogis pectora!

Anno 1793 wurde wiederholt die gegenſeitige
Aushilfe der Kirchen mit unverzinslichen Darlehen
unterſagt.

Die Ir hat von jeher die Ir und Schule
in Huth un Pflege genommen. So war * auch
V einigen Pfarrgemeinden des Vogteibezirkes Braunau
Üblich, daß die Koſten der Schulbeheizung und
der kleineren Reparaturen von der Ir
wurden Vom Jahre 1795 an, ward olches Ver⸗
bothen. Uebrigens dürfte dieſes Verboth bloß für
das Detail gegolten haben. Im Großen machte der
Religionsfond dem Schulfonde beſtändig Vorſchüſſe,
deren Bereinigung glaube ich jetzt nicht unbedeutende
Arbeiten erfordert.

In Hauptmittel zu Erſparungen ſah die Behörde
auch In Einführung der Minuendo⸗Lizitation bei Vog⸗
teibauten Um dieß Syſtem ſchnell durchzuführen,
verfügte die Verwaltung 1794 zehn Prozent Ab
zug bei en Konten, vo die Arbeiten nicht Im V  —..—  2

Wir ſind bezitandowege erſtanden worden aren.
reits heute weit von der Zeit der Einführung
dieſes Syſtems ab, vielleicht mit Grund ſagen
V können, daß das Kirchengut nirgends dadurch ge⸗
vonnen hat, indem either augenblicklich vo
feilere, aber auch herzli chlechte Arbeiten geliefert
werden.

ebſt den Erſparungen nahm die Behörde auch
auf röffnung nener Hilfsquellen Bedacht.

Schon unterm 1477 1784 bemerkte das Kreis—
amt ied dem Landgerichte Braunnau:
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Es iſt bei der hohen Landesſtelle mehrfaltig Vor⸗
„gekommen, daß die Entrichtung für das Gelänt
„und die Grabſtelle nicht den Gotteshäuſern (die
„doch E emn andere herhalten müſſen) verrechnet,
„ſondern größtentheils von den Seelſorgern ezogen
„werden. Dahero die hohe Landesſtelle vom 27/⁶
„1783 verordnet daß man dieſen Unfug durch die
„Vogteien abſtellen, und den Beamten auftragen
„ſolle daß ſie wegen jeglich ſolcher In Er⸗
„fahrung gebrachter Verkürzungen den ra
7 nebſf Eem  ndlichen Geldſtrafe werden
tragen müſſen .

Von da an bilden die Geläut— nd Grabſtellge—
bühren ſtehenden Artikel IN den Kirchenrech
nungen

un0 müſſen geopferte Herzen, Füſſe, Hände
U ſo fern ſie enen erth haben ollen, 2d
peculium celessige verwende verden Seit 1786
wird alljährlich eifrigſt nach den eingehenden Opfern
gefragt ſeit Anno 1805 auch nach dem rtrage des
Tropfwachſes der Licht⸗ un Bahrtuchsgebühr bei
Beerdigungen uch der Pacht fur die Gotteshaus—
gründe ſoll ſich eben, arum wird ſeit 795 die
Verpachtung derſelben auf nur echs Jahre eingeführt

Dieſe bis ins Detail gehende Sorgfalt nahm
den Beamten der Rechnungsbehörde, obwo ſie ſich

ahr m Jahr in gei Fruchtbarkeit vermehrten,
dennoch zu viele Zeit weg Um die einlaufende
Rechnungsoperate jährlich aufzuarbeiten 0  er lieben
ſie allgemach zwei, drei Jahre m den Erledi  —  —
8 Rückſtand, trotz des unverkennharen
Fleißes und Geſchickes, mit dem man an die Arbeit
ging
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Urſache dieſer Hinderung mochte wohl auch die
Unbeholfenheit (wirkliche oder fingirte) der Vogteien
ſein, die nur ſchwer die Ideen der Buchhaltung Hi
aneigneten 0  er bleiben auch die Verweiſe den
Kirchenrechnungen an der Tagesordnung Anno 1788
droht dem Rechnungsleger:

„Wenn ſich C dieſem (Piſchelsdorf) und en
„übrigen Gotteshäuſern der Vogteibeamte ſammt
„den Seelſorgern nicht pflichtſchuldigſt be
„ſtreben werden, die ſo vielen unnützen Ausgaben
„Mit Ernſt einzuſchränken Ind die einbringlichen
„Zinſen einzutreiben, 0 1e ſich die Buchhalterei
„Verpflichtet die Anzeige ievon an die vorgeſetzte
„Stelle zu ma  en, amit daher die Buchhal—
„terjſchen Bemerkungen ihre volle 1 erhalten.“
Der Ton der Beanſtandungen wird allgemach ha

miſch ind itter
„Man bemerkt,V. e e8 Iu der Kirchenrechnungs—
„erledigung Hon 1789, „daß die Vogtei nicht ſo
viel gelernt hat die Reichsmünze auf Konventions—

„munze N rednziren. Man erw
als„mehr Folgſamkeit, man widrigenfalls der

„Rechnungsführer Widerſpänſtigkeit der ochloͤ
„Regierung anzuüzelgen bemüſſigt wäre. 714

en dieſen Verweiſen iefen noch beſtändig Re⸗
ſtriktionen bis jetzt bezogener Vogteigebühren her

die auf Kirchenrechnung verwendeten anzlei⸗
auslagen werden nicht mehr paſſirt Von Gra⸗

dietifikation für vermehrte Arbeit iſt feine YN  Rede
mehr nun0 1788 Ird dem Vogteikommiſſär die
nachgeſuchte Deputatserhöhung abgef  agen n0
1797 1798 werden die angeſetzten Kanzleirequi—

abgemindert Ann0o 1802 die bisher übliche
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undirungsgebühr für Kirchenrechnungen beanſtandet,
„weil der Landri  er ohnehin dafür von jeder 1
ſein Deputat hat 70

Dieſes geſtrenge Vorgehen der Rechnungsbehörde
die weltliche Vogtei mochte Urſache ſein, daß

nicht mit er auf die geiſtliche Vogtei drückte,
zu der ſie nach den den buchhalteriſchen Erledi—
gungen enthaltenen ingerzeigen wohl veranlaßt ge

Sie mochtejen war

„＋ Leidensgenofſin aun

ihr cHen Wirkli verſäumte auch die Buchhaͤltung
nicht den gei

ſchen Rechnungslegern bei Ge
legenheit, o ſie C8 der weltlichen Vogtei gethan,
Über ihre Unbeholfenheit die verdienten Lobſprüche
zu ertheilen.

Gegenüber dieſem bewußten Auftreten der Re
gierungsbehörde wird der Ton der Rechnungsleger
IMmmel kleinlauter Keine Ader mehr von nemn alt  —
bairiſchen Landrichter „Gehorſame Verantwortung
„un Erläuterung heißt e8 jetzt 70 „Man öch doch
„Wegen Uiberbürdung von Arbeiten gnädigſt Nach—⸗
„ſicht haben V „Man werde ſich inskünftig gewiß
„an die Vorſchriften halten.“

der vonDie Schroffheit Rechnungsbehörde
der wir Beiſpiele anführten, iſt jedoch ſicher zu ent.
ſchuldigen Sie findet ſich bei allen Leuten, die ihr
lebtag mit Ziffern und Geldern zu thun aben Sie
findet heute noch, die Kultur auch an
den Rentämtern ſtark leckte, hie un da vor

Was aber die damals Betroffenen mehr noch als
dieß ſchmerzen mußte, war das offizielle Mißtrauen,
das auf einmal Iu die Ehrlichkeit des bisher
geachteiſten Standes ſetzte, ind offen den Tag
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legte Wie erwähnt, 780 alle Opfer⸗
bis uf Einen für die Armen aus den

Kirchen entfernt verden Aber auch der einzige übrige
Opferſtock durfte n mn der unkontrollirten Gewalt
des Pfarrers belaſſen werden Vom a 1785
V „haben die Zechpröbſte bei Eröffnung der fer
ſtöcke der Armen beizuwohnen.“ Alſo nicht einmal
das Eigenthum der Armen, deſſen Veruntreuung
der Zelt als himmelſchreiende Sünde betrachte
bir nicht einmal dieſes vurde den Händen der
Geiſtlichen llein mehr er geachtet! nd der Kle⸗
rus Zeit hatte kein Wort für dieſe Sottiſe!

Gottlob! WirOder hätte er ſolche verdient?
haben feine Belege für enen ſo häßlichen Gedanken!

Von da genugen nirgends mehr die einfachen
Angaben der Pfründner; müſſen ſie von den
Zechpröpſten oder anderen Perſonen gegengezeichnet
ſein. Anno 1786 B ird die einſeitige Unterſchrift
der Pfarrer auf den Quittungen Über  * die eingegangenen
Sammelgelder verbothen. Anno 1788 wurde vorge—
rieben, daß die Pfarrer über alle zur Vertheilung
pfangenen Gelder ungeſtempelte Quittungen auszu-
ſtellen haben leſe Zumuthung mochte ſelbſt der
Behörde Uundelikat vorkommen darum etzt ſie
hinzu „Dies fordert UX enne ordentliche echnungs—
„führung, ind iſt nicht etwa em Mißtrauen die
„Seelſorger 756 ES gibt Fälle, wo Exkuſationen enne
größere Beleidigung enthalten, als die erſte Grobheit
nn0 1804 vurde zur Paſſirung der Kapitelbothen—
löhnung en Ausweis verlangt Wwie oft der 0

Waregangen, und welche en gebracht
keine Verordnung weltlichen Behörde arunter,
ſo durfte der Pfarrer kein anggeld für den Bothen
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aufnehmen. Nur die Mittheilungen lich
Bureaux Urften mi Kirchengeld bezahlt werden.

796ach dieſem iſt die Verfügung von

ganz natürlich „daß Meßner un Zechpröpſte ürder  3
„keine Stiften und Gülten mehr dvon den Unterthanen
„einheben durften wů  0  il
„19 dieß wider die Ordnung iſt daß unkautionirte

„Individuen Gelder einheben;
„2 weil die rfahrung lehret daß die von derlei

„Menſchen von Haus 3u Haus erpreßten Zah⸗
„lungen entweder ganz zurückbehalten, oder doch
„wenigſtens mM Rückßand belaſſen werden;

„8) weil vor Illem der Unterthan dabei leidet n·/

„dem entweder gar keine Bedeckung erhält,
„oder ſich mit mi Bleiſtift gemalenen Ver—
„ſicherung begnügen muß. .
en dieſem ebahren der Staatsrechnungsbe—

hörde verlor man höhern Orts keinen Augenblick die
Hauptſache aus (u Sehkreiſe möglichſte obil  2  —
machung des Kirchengutes zur jedesmaligen ispo  —  —
nibilität deſſelben

Wie ſol mit der Su

reſſion der Klöſter, Kir⸗
chen, Benefizien und Bruderſchaſten, mi Anlegung
er überflüſſigen Kirchengelder öffentlichen Fonds
begonnen haben Wir erzählt Ein weilterer Schritt
dazu geſchah Ur die Verordnung, daß auch „die
„Erbrechtskaͤufſchillinge 111 fundo Publico unaufkündbar
„aber unverzinslich angelegt werden ſollen.“ Noch
emn weiterer Schritt 1796 das Anſinnen an
die Kirchenvogteien auf „Relution der jährlichen Stiften
behufs deren Kapitaliſirung“ hinzuarbeiten Noch en
Schritt war folgender. Das Innvierrel var zu lang
mit Baiern ve  gr als daß ogleich nach Umſteckung



256 Zur der Staatskomptabilität
der Gränzpfähle alle Verbindungen beider Länder
hätten aufhören können Namentlich obwaltete Be⸗
zug auf das Kirchenvermögen der für die Anſichten
der damaligen Gewalthaber mißliche mſtan daß
viele Kirchen und Stiftungen des neuerworbenen Länd—
chens ihre Kapitalien jenſeits des Waſſers anliegend
hätten.

Im diefem Uebelſtande abzuhelfen, vurden bald
nach Uebernahme des Innviertels (1781) ſämmtliche
Vogteien beauftragt, „alle bei Prälaten IM Auglande
anliegenden Kapitalien aufzukünden und einzutreiben 74

Als ſolches nich In gewünſchter ile geſchah, forderte
die Rechnungsbehörde 1781 Erläuterung, „„warum
„die bei Prälaten mM Auslande liegenden Kapitalien
cht  * aufgekündet und eingetrieben werden?“

Wann man endlich hierin Ziele gelangt wiſſen
wir nicht Gewiß iſt's daß wenigſten die ausländi—
ſchen Laienſchuldner ſich nicht beſonders beeilten mit
Befriedigung der öſterreichiſchen Kirchengläubiger Denn
noch 1792 fand ſich die öſterreichiſche Regierun
bemüſſigt unterm November di Sperre aller
Auszahlungen an atri  E Klöſter zu verfügen weil die
baieriſchen Städte mberg, 4  urg und Auerbach
dem aufgelaſſenen Auguſtinerkonvente zu aibach
reſp. dem Religionsfonde, als deſſen Notherben
em Darleihen 6000 ſammt laufenden Zinſen
nicht rückzahlen wollten.

Der Staat atte nuun ſeit vierzehn Jahren für
die katholiſche gehaust Mit welchem Fleiße
er ſolches gethan: beweiſen die vorſtehenden0

Dieſem Umſtande hatten wahrſcheinlich die Stifte ans
fen und Reichersberg damals ihre Rettung zu verdanken
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Für ſeine Mühe, die freiwillig auf ſeine Schultern
genommen, gebührt ihm 2 einige Rekompens; und
die Gelegenheit 0 ſollte ſich geben.

Das Haupt des ſechzehnten Ludwigs war 9e
allen; un die höchſt elige deutſche Reichsarmee mit
enem Theile öſterreich'ſcher Haustruppen ſtand
draußen ant Rhein, aMu der Moſel und Maas,
den Revolutionstiger, der Frankreich losgeworden
Ind wilde rünge machte, der deutſchen Hürde
abzuwehren Das koſtete Geld, viel Geld und wie

gewöhnlich unſerm Oeſterreich aRAul meiſten In olge
der nöthiggewordenen Anſtrengungen Wwar bald
e IM Staa  Atze, 4  Ind di Verwaltung le
ebung dieſes Uebelſtandes —.  —  2 eeignet, die Kirchen

Ablieferung des überflüſſigen Kirchenſilbers anzu⸗
gehen Der bezügliche Regierungserlaß (ddo 576

lautet nach kreisämtlicher Mittheilung alſo
„Vermög hoher Verordnung ird ſamentlichen geiſt
„lichen und weltlichen ogteien iemi erinnert daß
5 nicht nur öblich, ſondern hauptpflichtmäſſig ſei,
„das überflüſſige Silber I den Kirchen nui den
„für die Kirchen ſo vortheilhaften Beding—⸗
„niſſen das Münzprobiramt einzuliefern, weil
„0 der überflüſſige Prunk zur wahren, G  chten
„Gottesverehrung gar nichts eyträgt olglich ei
„entbehrlich; den Kirchen enn namhaftes

den„Vermögen (an ankozetteln) zuwächst
„Unmittelbaren Kriegsbedürfniſſen und dem Staate
77 allgemeinen die Kirchen betreffenden
7  Utz hülfreiche Hand geleiſte bir Da ſich
5„nun den Staaten ereits mehre geiſtliche
„und weltliche Vogteien hierinfal ausgezeichnet
„haben ſo ve  U die übrigen, dieſem Beyſpiele
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3U folgen, hiemit eruſtli vermahnet. Das
„Kreisamt hat eine Spezifikation der eingeſendeten
„Stücke an die Regierung zu ſenden, amit das
„patriotiſche eſtreben der Kirchenvorſteher dem
„höchſten Hofe angerühmt werden könne.“
Im Gerichtsbezirke Brannau var nach Bericht der

Pfründner kein überflüſſiges Kirchenſilber vorhanden,
da ohnehin urz vor Uebergabe des Ländchens
Oeſterreich weiſe orſorge Ueberfluß von der
gleichen mit rfolg getroffen worden zu ſein ſcheint.
Seither es den Kirchen ſe Unter guter Ver  —  —
waltung unmöglich, zu einem aſſortirten ager in die⸗
ſem Artikel zu gelangen. In Altöſterrei iſt ſeit
dem in den Landkirchen elten ein anzutreffen,
der bdor den neunziger Jahren angefertigt worden,

dlem Me⸗und unterha der Kuppe noch von
waäre

⁴

Nach dem unglücklichen Rekontre Oeſterreichs mit
Frankreich d. 1809 wurde die öſterreichiſche Verwal—

für ieben ahre der Obſorge über das Kirchen⸗—
vermögen des Innviertels enthoben, und dieſe aber⸗
als bairiſchen Händen anvertraut. Die vorliegenden
en auch u  4  ber dieſe wichtige Periode Rede.
Wir wollen hören.

Cortſetzung folg


